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BEKANNTMACHUNGEN DER  
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT AUB

Europawahl am 9. Juni 2024
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind aufgerufen, ein 
neues Parlament zu wählen. Am 9. Juni geht es also darum, die 
Weichen für unsere europäische Zukunft zu stellen. Von vielen 
wird diese Wahl als eher unwichtig angesehen oder sie wird dazu 
genutzt, einen eventuell entstandenen Unmut in einer Protest-
stimme auszudrücken.
Das Wirken der Europäischen Union (EU) ist für uns mittlerweile 
unmittelbarer Bestandteil des täglichen Lebens. Es gibt kaum Be-
reiche, in denen die EU-Gesetzgebung sich nicht auf uns auswirkt. 
Hier gibt es sicher auch Themen über die wir uns ärgern. In den 
allermeisten Fällen sind dies aber positive Dinge, die wir als 
selbstverständlich hinnehmen und mit der EU überhaupt nicht in 
Zusammenhang bringen.
Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass die EU, 
insbesondere auch wirtschaftlich gesehen, existenziell wichtig für 
Deutschland ist. Zudem garantiert sie uns die Sicherheit und den 
Frieden in Europa.
Es ist also nicht egal, ob sie wählen gehen und wem sie ihre 
Stimme geben. Wir brauchen für unsere Zukunft ein handlungs-
fähiges und starkes Europa, um im globalen Wettbewerb mithalten 
und unsere Interessen vertreten zu können.
Erstmals dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme ab-
geben. Euch möchten wir sagen, es ist ein Privileg, seine Stimme 

frei, unabhängig, gleich und geheim abgeben zu dürfen. Niemand 
muss befürchten, durch die Abgabe der Stimme verfolgt, gedemü-
tigt oder getötet zu werden.
Daher geht der Aufruf an Sie alle: Gehen sie zur Wahl und ma-
chen sie Gebrauch von ihrem Stimmrecht. Wählen sie Vertrete-
rinnen und Vertreter, die sich für unsere Interessen stark machen, 
dabei aber auch den europäischen Gedanken weiter verfolgen 
und diesen nicht abschaffen wollen. Geben sie ihre Stimme ab für 
ein freies, sicheres und unabhängiges Europa.
Sie haben die Möglichkeit ihre Stimme per Briefwahl abzuge-
ben oder an der Wahlurne in ihrem Wahllokal.
Eine Bitte an die Wählerinnen und Wähler in Oellingen und in 
Baldersheim: Wenn es Ihnen möglich ist, gehen sie in die 
Wahllokale zum Wählen. Wir benötigen mind. 50 Wählerinnen 
und Wähler, um ein eigenständiges Wahllokal aufrechterhal-
ten zu können.
Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Wahlbenachrichtigungskarte 
mit ins Wahllokal zu bringen. 
gez.
Roman Menth, Roland Nöth, Heribert Neckermann

Persönliche Vorsprachen im Rathaus Aub
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Verwaltung ist eine effektive und bürgerfreundliche Bearbei-
tung Ihrer Anliegen sehr wichtig. Deshalb bitten wir Sie um eine 
vorherige Terminvereinbarung. Bürger ohne Terminvereinbarung 
müssen mit Wartezeiten rechnen.

Sekretariat  Tel. 09335/9710-10
Einwohnermelde-/ Passamt  Tel. 09335/9710-26
Standesamt  Tel. 09335/9710-20
Bauamt  Tel. 09335/9710-34 und -23
Zusätzlich haben Sie über das Bürgerservice-Portal die Möglichkeit, 
Anträge an die Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Aub online 
zu erfassen und direkt an das Bürgerbüro zur weiteren Bearbeitung 
weiterzuleiten (www.buergerserviceportal.de/bayern/vgaub).
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Verwaltungsgemeinschaft Aub

Freie Wohnungen im
Einzugsgebiet der VGem Aub
Sie haben Wohnraum zu vermieten?
Melden Sie Ihr Inserat kostenlos an 
amtsblatt@vgem-aub.bayern.de oder Tel. 09335/9710-24.
 • 135 m2 sanierter Altbau ab Sommer 2024 in Sonderhofen zu 

vermieten, Tel. 0151/22310492
 • 73 m2 Erdgeschoss-Wohnung in Osthausen (2 Zimmer, Terrasse, 

Garten, Garage, Keller) mit zusätzlicher Lagerfl äche Neben-
gebäude, verfügbar ab Juli, Tel. 0177/1492312

 • Gelchsheim, 3-Zi.-Whg. ab sofort, 90 m2, 1. OG, Wohnküche, 
Balkon, 480,00 € zzgl. NK, Tel. 0177/5075581

 • 80 m2 (3 Zimmer) Erdgeschoss Wohnung in Aub ab sofort zu 
vermieten, Tel. 09335/1085

STADT AUB  • MARKT GELCHSHEIM
GEMEINDE SONDERHOFEN
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Standesamtsnachrichten Juni
Eheschließungen:
20.4.2024 Carina Betz, geb. Fries und Daniel Betz,

Sonderhofen
24.4.2024 Daniela Neckermann, geb. Liebenstein und
 Thorsten Neckermann, Sächsenheim

Sterbefälle:
14.4.2024 Paul Jakob, 75 Jahre, Sonderhofen
3.5.2024 Ingeborg Jakob, 74 Jahre, Sonderhofen
4.5.2024 Margareta Geißendörfer, 86 Jahre, Aub
16.5.2024 Rita Liebenstein, 84 Jahre, Sächsenheim
18.5.2024 Edmund Hofmann, 72 Jahre, Gelchsheim

Geburten:
13.3.2024 Chris-Udo Fabian
 Eltern: Martina und Jan-Udo Fabian, Sächsenheim
11.4.2024 Ella Trabold

Eltern: Kristin und Joachim Trabold, Gelchsheim

Richtigstellung der Veröffentlichung aus dem Amtsblatt von 
April 2024
24.1.2024  Angly Eva Maria
 Eltern: Laura Angly und Sebastian Jörg, Bolzhausen
Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

Stadt Aub – Markt Gelchsheim – Gemeinde Sonderhofen

Grundsteuerzahlung 2024 – Jahreszahler
Am 1.7.2024 ist die Zahlung für die Jahreszahler der Grund-
steuer A und B zur Zahlung fällig.

Hundehalter aufgepasst!
Das Halten eines über vier Monate alten Hundes ist bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Aub anzuzeigen, da dieser Hund der Hun-
desteuerpfl icht unterliegt.
Ebenso sind nicht mehr vorhandene Hunde umgehend abzumel-
den.
Machen Sie mit – saubere Wege – saubere Schuhe – saubere
Grünanlagen!
Immer wieder gibt es Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, 
weil Grünanlagen, Spielplätze, der Sportplatz, Gehwege und 
öffentliche Plätze von Hundekot verunreinigt werden. Daher er-
halten Sie von uns kostenfrei Hundekotbeutel.

BEKANNTMACHUNGEN  
DER STADT AUB

Bürgermeistersprechstunden der Stadt Aub
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gerne stehe ich Ihnen zum persönlichen Austausch zur Verfügung. 
Ich bitte Sie, vorab telefonisch oder per E-Mail einen Termin zu 
vereinbaren.

Telefon-Nr.: 09335/9710-21
E-Mail: r.menth@vgem-aub.bayern.de
Roman Menth, 1. Bürgermeister

Bericht aus der Stadtratssitzung
vom 6. Mai 2024
Gestaltung von Urnengräbern im Auber Friedhof
Der Arbeitskreis Friedhof hat mithilfe von Bernhard Nagl, Dipl.Ing. 
(FH) für Landespfl ege, einen Entwurf für Urnensammelgräber er-
stellt. Dieser wurde dem Gremium vorgestellt und diskutiert.
Entstehen sollen drei Arten von Sammelurnengräber und zwar in 
Form von
 • Teilanonymes/Anonymes Wiesen-Urnengrab am bestehenden 

Steinkreuz (Nordöstlicher Friedhof)
 • Staudenbeet mit einer Aufenthaltsmöglichkeit mit einer Bank 

und 2 bis 3 Bäumen (Nähe Soldatengräber)
 • Baum in einer Wiese neben der Kapelle. Hierbei soll auch der 

östliche Bereich um die Kapelle aufgewertet werden.
Die Vorstellungen des Arbeitskreises und des Stadtrates gehen 
nun in die Entwurfsplanung, sodass mit der Umsetzung im Winter-
halbjahr begonnen werden kann. Parallel dazu müssen die Fried-
hofsgebühren neu kalkuliert und die neuen Bestattungsmöglich-
keiten in die Satzung mit eingebunden werden.

Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis; Rückbau des 
beeinträchtigten Abschnittes der Mauer und fachgerechter 
Abschluss der Mauerenden
Der Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis beinhaltet den 
Rückbau des beeinträchtigten Abschnittes der Mauer auf einer 
Länge von 7-9 m und den fachgerechten Abschluss der Mauer-
enden. Der Stadtrat gab den Antrag entsprechend den Vorgaben 
des Städteplaners statt.

Antrag auf Rückbau des bestehenden Daches mit anschlie-
ßender Neuerrichtung sowie Wohnraumerweiterung im Dach-
geschoss, Errichtung von drei Schleppdachgauben
Das Gebäude ist denkmalgeschützt und liegt im Altstadtensemble 
der Stadt Aub. Der Stadtrat stimmte dem Antrag unter Einhaltung 
der städtebaulichen und denkmalpfl egerischen Hinweise zu.

Antrag zur Durchführung eines Landjugendfestes im 
Schwimmbad Baldersheim
Auch in diesem Jahr wird der Baldersheimer KLJB die Durch-
führung der Poolparty unter den bekannten und gemeinsam ver-
einbarten (Schlechtwetter-)Aufl agen gestattet.

Hochwasserschutz auf öffentlicher Fläche
Der Stadtrat hatte sich erneut mit einem Antrag zu dieser Thematik 
auf Auber Gemarkung zu befassen. Zum Hochwasserschutz soll-
te ein Streifen öffentlicher Fläche mitgenutzt werden. Dies lehnte 
der Stadtrat mehrheitlich ab.
Ergänzend zu diesem Antrag ergeht noch einmal der Hinweis:
Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist 
im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpfl ichtet, 
geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen 
Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, ins-
besondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nach-
teiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hoch-
wasser anzupassen.

Bekanntgabe aus der Bauverwaltung und nicht öffentlicher 
Beschlüsse
 • Keine Einwände hatte der Stadtrat gegen die 4. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 3 „Entlang des Mühlbaches“ in Pfahlen-
heim sowie 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Hemmersheim

 • Im Industriegebiet Hirschäcker wird im Freistellungsverfahren 
eine Hallenerweiterung für Ausstellung und Schulung errichtet

 • Die Stadt Aub stimmt der Erneuerung der Wasserleitungen der 
Bachgasse und des Katzengrabens in Baldersheim in öffent-
licher Trägerschaft zu. Die Ingenieurleistungen der Leistungs-
phasen 1 – 7 wurden an ein Ingenieurbüro zu einem Honorar-
angebot von 9.976,15 € netto vergeben.

 • KDK Aub – Modul 3 Hauptstraße 21, Alte Synagoge, Beräu-
mungs- und Notsicherungskonzept zur Herstellung der Begeh-
barkeit, Zuwendungsvertrag und Auftragsvergabe in Höhe von 
11.245,50 EUR an ein Statik-Büro. Die Vergabe erfolgt nur unter 
der Bedingung, dass das Gebäude von einem neuen Eigentü-

Vielleicht gibt es schönere Zeiten;
aber diese ist die unsere.
               Jean-Paul Sartre
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mer erworben wird. Die Denkmalpflege fördert das Konzept mit 
80% der Bruttokosten.

	•	 PV-Anlage Kindergarten Aub; Auftragsvergabe zu einer Ange-
botssumme von 18.152,27 EUR brutto. Die PV-Anlage auf dem 
denkmalgeschützten Gebäude wird in orange-roten Ziegelton 
gehalten.

Bekanntgaben des Bürgermeisters
Caritas-Sozialstation und Tagespflege Sonderhofen
Am 14.5.2024 fand eine Mitgliederversammlung des Trägerver-
eins der Caritas Sozialstation statt, bei der eine neue Vorstand-
schaft gewählt wurde. Diese wird das Ziel, Verwirklichung einer 
Tagespflege, weiterverfolgen. Die Finanzierung gestaltet sich al-
lerdings weiter schwierig.
Unabhängig davon läuft der ambulante Pflegedienst der Ca-
ritas-Sozialstation in bewährter Art und Weise ohne Ein-
schränkungen weiter.
Weg zum Schützenhaus
Die Schützen haben sich in einem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz 
dem Weg zum Schützenhaus und dem Vorplatz angenommen. 
Vielen Dank dafür.
Feldgeschworenentag in Baldersheim
Der Feldgeschworenentag in Baldersheim war ein besonderer Tag 
für Baldersheim und Baldersheim hat sich in besonderer Art und 
Weise präsentiert. Dankbar können wir auf einen gelungenen Tag 
zurückblicken. Ein besonderer Dank geht an
	•	 den Elternbeirat des Kindergartens Baldersheim
	•	 Pfarrerin Elke Gerschütz und Pater Silvester
	•	 die Musikgemeinschaft Baldersheim-Burgerroth
	•	 die FFW Baldersheim
	•	 Michael Neckermann
	•	 die örtlichen Feldgeschworenen
	•	 das Fotografenteam Ehrenfried Allschinger und Christina Gei-

ßendörfer
	•	 allen, die ihr Haus geschmückt und Parkplätze zur Verfügung 

gestellt oder sich in sonst in irgendeiner Art und Weise einge-
bracht haben.

Bürgerversammlungen in Aub, 
Baldersheim und Burgerroth
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es ergeht herzliche Einladung zu den Bürgerversammlungen:
am Mittwoch, den 17.7.2024 um 19.00 Uhr in Aub, Spitalbühne
am Donnerstag, den 18.7.2024 um 19.00 Uhr in Baldersheim, 
Gasthaus Lamm, Stegmaier
am Sonntag, den 21.7.2024 um 10.00 Uhr in Burgerroth, Hof 
Feuerwehrhaus
Wünsche und Anträge zur Bürgerversammlung bitte ich bis spä-
testens 7.7.2024 bei der Verwaltungsgemeinschaft Aub einzurei-
chen.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.
gez. Roman Menth, 1. Bürgermeister

Aufruf zur Unterstützung der 
Auber Kirchweih 2024
• Helferinnen und Helfer
Liebe Freunde der Auber Kirchweih,
die Äber Kirchweih findet vom 16. – 19. August statt und wir sind 
wieder auf der Suche nach engagierten Helferinnen und Helfern, 
die uns tatkräftig unterstützen.
Es gibt eine Vielzahl von Aufgabenbereichen, in denen wir Hilfe 
benötigen, sei es beim Aufbau, Umbau, Ausschank, Bewirtung 
oder Abbau. Jede helfende Hand trägt dazu bei, dass die einzig-
artige Atmosphäre der Auber Kirchweih erlebbar wird.
Wer Teil des ehrenamtlichen Teams sein möchte und so einen 
wichtigen Beitrag zum Gelingen der Kirchweih leisten möchte, 
meldet sich bitte bei Kerstin Menth (Tel. 998022) oder Maria-
Theresia Weber (Tel. 0172/4070256).
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und auf eine tolle Kirchweih 
2024.

• Kirchweihumzug
Teilnehmer
In diesem Jahr steht der Umzug ganz im Zeichen des 100-jährigen 
Schäfflerjubiläums. Von der Pest bis heute, vom Holz zum Fass, 
von 1924 bis zur aktuellen Tanzgruppe. Viele verschiedene The-
mengruppen werden wieder benötigt.
Wer Lust hat, die Geschichte nachzustellen oder mal in eine an-
dere Rolle zu schlüpfen, der ist bei uns genau richtig. Egal ob 
allein, mit der Familie, Freunden oder als Teil einer bereits be-
stehenden Gruppe – jede einzelne Person ist herzlich dazu ein-
geladen, sich einzubringen.

Kostüme gesucht
Um den Kirchweihumzug so detailgetreu wie nur möglich zu ge-
stalten, sind wir immer auf der Suche nach alten Kleidungsstü-
cken. Dieses Jahr werden insbesondere weiße Unterröcke und 
Blusen aus Baumwolle benötigt.
Sie haben noch eine alte Schäfflertracht zu Hause? Auch diese 
können sie der Schäfflertanzgruppe gerne zur Verfügung stellen.

Unterstützung beim Nähen
Um ein paar Kostüme zu ändern, bzw. anzufertigen sucht der 
Arbeitskreis nach Helferinnen und Helfer, die unseren Fundus 
optimieren und ergänzen.
Sie
	•	 können nähen und/oder
	•	 wollen am Umzug teilnehmen und/oder
	•	 haben entsprechende Schätze und Utensilisen zu Hause, die 

für den Umzug Verwendung finden können?
Dann melden sie sich bitte bei Tabea Neckermann, E-Mail mar-
keting@stadt-aub.de, WhatsApp 0152/56137841 oder telefonisch 
von Mo. – Do. von 8.00 – 12.30 Uhr unter Tel. 09335/9710-28.
Wir sagen bereits jetzt allen ein herzliches Dankeschön, die sich 
bei der Auber Kirchweih mit einbringen.
gez.
Roman Menth, 1. Bürgermeister
Karl-Heinz-Krieger, Vorsitzender Aub aktiv e. V.

Für den Städtischen Kindergarten Kunterbunt 
suchen wir ab sofort einen:

Kinderpfleger (m/w/d) 
für die Kleinkindgruppe

unbefristet in Teil- oder Vollzeit
Unsere Anforderungen an Sie:
•	 Eine abgeschlossene Ausbildung als Kinderpfleger (m/w/d) 

oder eine vergleichbare Ausbildung als pädagogische Er-
gänzungskraft

•	 Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern und Kolleginnen
•	 Sensibilität und Einfühlungsvermögen im Umgang mit 

Kindern
•	 Aufgeschlossenheit, einen lebendigen Kindergartenalltag 

zu gestalten
•	 Kreativität und Lust Ideen im Team umzusetzen
Wir bieten Ihnen:
•	 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit den im öffentlichen 

Dienst üblichen Sozialleistungen
•	 Ein interessantes, herausforderndes und abwechslungs-

reiches Aufgabengebiet
•	 Vergütung nach dem TVöD
•	 individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 Betriebliche Krankenzusatzversicherung
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung bis spätestens 16.6.2024 an die Stadt Aub, 
Herrn 1. Bürgermeister Roman Menth, Marktplatz 1, 97239 
Aub oder an bewerbung@vgem-aub.bayern.de.
Für Fragen stehen Ihnen gerne 1. Bürgermeister Roman 
Menth, Tel. 09335/9710-21 oder die Kindergartenleitung 
Frau Birgit Hoos, Tel. 09335/997468 zur Verfügung.
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Familienbad Baldersheim
Tageskarten:
• Kinder bis 5 Jahre frei
• Jugendliche von 6 bis 15 Jahre und ermäßigte
 Personen (nach Vorlage eines Nachweises) 2,00 €
• Besucher ab 16 Jahre  3,00 €
• Familienkarte (mit mind. 1 Kind bis 15 Jahre) 7,50 €

Jahreskarten:
• Jugendliche von 6 bis 15 Jahre und ermäßigte
 Personen (nach Vorlage eines Nachweises) 35,00 €
• Besucher ab 16 Jahre  60,00 €
• Familienkarte (mit mind. 1 Kind bis 15 Jahre) 90,00 €

Allianzweite Jahreskarte
Auch dieses Jahr gibt es die „Allianzweite Jahreskarte“, d. h. eine 
Jahreskarte kaufen und vier verschiedene Freibäder (Gelchsheim, 
Baldersheim, Albertshausen und Ochsenfurt) nutzen. Die Preise 
für die allianzweiten Jahreskarten sind in allen Bädern gleich:
• Jugendliche von 6 bis 15 Jahre und ermäßigte
 Personen  35,00 €
• Besucher ab 16 Jahre  65,00 €
• Familien  110,00 €

Wir bitten darum, die Karten in Ihrem Heimatschwimmbad zu er-
werben, da die Einnahmen im jeweiligen Bad verbleiben. Gut-
scheine sowie weitere Informationen erhalten Sie in der VGem 
Aub.
Gruppen ab 20 Personen erhalten eine Ermäßigung von 20 %.

Entdecken Sie den Genuss-Samstag in Aub!
Mit unserem sogenannten „Samstagsplan“ für das Sommerhalb-
jahr garantieren wir ein abwechslungsreiches, gastronomisches 
Angebot für Gäste in Aub. Doch nicht nur Gäste aus nah und fern 
sind herzlich willkommen, natürlich können auch Sie dieses zu-
sätzliche Angebot nutzen und nach getaner Arbeit sich am Sams-
tagnachmittag eine kleine Auszeit gönnen. Für 2024 gilt an den 
Samstagen folgende Übersicht.

Liebe Gäste aus nah und fern,
nach Ihrem Besuch im Museum, Ihrem Spaziergang durch Aub 
oder bei einem Zwischenstopp Ihrer Wanderung bzw. Radtour 
durch das schöne Gollachtal, können Sie sich in einem unserer 
gastronomischen Betriebe stärken.
Die Öffnungszeiten und Adressen unserer Gastronomen haben 
wir Ihnen hier zusammengestellt.

Auber Pizza Kebap Haus, Tel. 01573/9761910, Bahnhofstr. 2, Aub
Mo. – So., 11.00 – 22.00 Uhr
Café Aulbach, Tel. 09335/407, Harbachstraße 8, Aub
(hinter dem Rathaus auf der rechten Seite)
Dienstag/Mittwoch/Fr., 6.00 – 18.00  Uhr, Donnerstag6.00 – 
13.00 Uhr,
Sa., 6.00 – 14.00 Uhr und an den Samstagen im Plan bis 17.00 Uhr, 
So., 9.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
Montag Ruhetag!
Café Schedel, Tel. 09335/277, Marktplatz 18, Aub
Montag/Di., 6.00 – 18.00 Uhr Donnerstag/Fr., 6.00 – 18.00 Uhr,
Sa., 6.00 – 12.30 Uhr und an den Samstagen im Plan bis 17.00 Uhr, 
So., 13.00 – 17.00
Mittwoch Ruhetag!
Gasthaus zum Lamm, Tel. 09335/547, Truchsestraße 6, Aub
im Ortsteil Baldersheim
Mo. – So., 11.30 – 13.30 Uhr und von 17.00 – 24.00
Küchenzeiten von 11.30 – 13.00 und von 17.00 – 20.00 Uhr
Gasthof Weißes Roß, Tel. 09335/287, Marktplatz 2, Aub
Dienstag/Mi., 17.00 – 22.00 Uhr Donnerstag/Freitag/Sa., 17.00 – 
23.45 Uhr, außer an den Samstagen im Plan ab 13.00 Uhr
Küchenzeiten: an den geöffneten Tagen von 17.00 – 20.00 Uhr
und wie im Plan abgebildet an den Samstagen ab 13.00 Uhr
Sonntag und Montag: Ruhetag!
Ars Musica, Marktplatz 3, Aub
Ars Musica ist der Kulturverein von Aub und öffnet nur an den im 
Plan festgelegten Samstagen von 13.00 bis 17.00 Uhr seine Türen.

Für 2024 gilt an den Samstagen folgende Übersicht.
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gastronomischen Betriebe stärken.  
Die Öffnungszeiten und Adressen unserer Gastronomen haben wir Ihnen hier zusammengestellt.  
 

Auber Pizza Kebap Haus, Tel. 01573-9761910, Bahnhofstraße 2, Aub 
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Di./Mi./Fr. 6.00 - 18.00 Uhr, Do. 6.00 - 13.00 Uhr,  
Sa. 6.00-14.00 Uhr + an den Samstagen im Plan bis 17.00 Uhr, So. 9.00-12.00 + 13.00-18.00 Uhr 
Montag Ruhetag! 
 

Café Schedel, Tel. 09335-277, Marktplatz 18, Aub 
Mo./Di. 6.00-18.00 Uhr Do./Fr. 6.00-18.00 Uhr,  
Sa. 6.00-12.30 Uhr + an den Samstagen im Plan bis 17.00 Uhr, So. 13.00-17.00 
Mittwoch Ruhetag! 
 

Gasthaus zum Lamm, Tel. 09335-547, Truchsestraße 6, Aub im Ortsteil Baldersheim 
Mo. - So. 11.30 – 13.30 Uhr und von 17.00 – 24.00 
Küchenzeiten von 11.30 – 13.00 und von 17.00 – 20.00 Uhr 
 

Gasthof Weißes Roß, Tel. 09335-287, Marktplatz 2, Aub  
Di./Mi. 17.00–22.00 Uhr Do./Fr./Sa. 17.00-23.45 Uhr außer an den Samstagen im Plan ab 13.00 Uhr 
Küchenzeiten: an den geöffneten Tagen von 17.00-20.00 Uhr  
und wie im Plan abgebildet an den Samstagen ab 13.00 Uhr  
Sonntag und Montag: Ruhetag! 
 
Ars Musica, Marktplatz 3, Aub 
Ars Musica ist der Kulturverein von Aub und öffnet nur an den im Plan festgelegten Samstagen von 13.00 bis 
17.00 Uhr seine Türen.  
 
 

Für 2024 gilt an den Samstagen folgende Übersicht.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

 

Samstag Gastronom Samstag  Gastronom 
06. April Café Schedel 20. Juli Ars Musica 
13. April Café Aulbach 27. Juli Café Aulbach 
20. April Gasthof Weißes Roß 03. August Gasthof Weißes Roß 
27. April Ars Musica  10. August Café Schedel 
04. Mai Café Aulbach 17. August Kirchweih es gibt Kaltgetränke am Marktplatz  
11. Mai Gasthof Weißes Roß 24. August Gasthof Weißes Roß 
18. Mai Café Schedel 31. August Ars Musica 
25. Mai Ars Musica 07. September Café Schedel 
01. Juni Café Aulbach 14. September Café Aulbach 
08. Juni Gasthof Weißes Roß 21. September Ars Musica 
15. Juni Ars Musica 28. September Gasthof Weißes Roß 
22. Juni Café Schedel 05. Oktober Café Aulbach 
29. Juni Café Aulbach 12. Oktober Ars Musica 
06. Juli Gasthof Weißes Roß 19. Oktober Café Schedel 
13. Juli Café Schedel 26. Oktober Café Aulbach 

Für Gruppen ab 8 Personen 
bitten die Gastronomen um 
eine kurze Voranmeldung. 

Für Gruppen ab 8 Personen bitten die Gastronomen um eine 
kurze Voranmeldung.

Haushaltssatzung der Stadt Aub
(Landkreis Würzburg)
Haushaltsjahr 2024
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern erlässt die Stadt Aub folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.578.800,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.647.800,00 €

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:
 1. Grundsteuer
  a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 395 v. H.
  b) für die Grundstücke (B) 395 v. H.
 2. Gewerbesteuer 380 v. H.
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§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000,00 € 
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1.1.2024 in Kraft.
Stadt Aub, den 10.4.2024
Roman Menth, 1. Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk
Die Haushaltssatzung der Stadt Aub für das Haushaltsjahr 2024 
wurde mit Schreiben des Landratsamtes Würzburg vom 25.4.2024 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die Haushaltssatzung enthält keine 
genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Die Haushaltssatzung samt ihrer Anlagen ist bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltsatzung in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Aub,
Marktplatz 1, 97239 Aub, öffentlich zugänglich.
Aub, den 14.5.2024
Roman Menth, 1. Bürgermeister

Stadt Aub� Landkreis Würzburg
VKZ 743671

Flurbereinigungsgenossenschaft Burgerroth
(vgl. §§ 151 ff. FlurbG)
Bekanntmachung und Ladung
Die Flurbereinigungsgenossenschaft Burgerroth blieb als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts über die Beendigung des Flurberei-
nigungsverfahrens (vgl. § 149 FlurbG) hinaus bestehen (vgl. §§ 
151 ff. FlurbG).
Die Eigentümer und Erbbauberechtigten jener Grundstücke, wel-
che zum Flurbereinigungsgebiet (Stand: Beendigung des Flur-
bereinigungsverfahrens) gehören, werden zu einer

Genossenschaftsversammlung
eingeladen.
Versammlungsort:	 Burgerroth, im Gemeindehaus
Versammlungszeit:	 Montag, den 24.6.2024 um 19.00 Uhr

Tagesordnung:
	 1. 	Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der Flurberei-

nigungsgenossenschaft Burgerroth
	 2. 	Bericht des Vorstandsvorsitzenden
	 3. 	Bericht des Kassiers
	 4. 	Bericht der Kassenprüfer
	 5. 	Entlastung des Vorstandes
	 6. 	Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes und der Grund-

sätze des Wahlverfahrens sowie der Bildung des Wahlaus-
schusses

	 7. 	Vorschlag der Genossenschaftsversammlung für das Amt des 
Vorstandsvorsitzenden

	 8. 	Wahl der Vorstandsmitglieder
	 9. 	Vorschlag der Genossenschaftsversammlung für das Amt des 

stellv. Vorstandsvorsitzenden
	10. 	 Bestimmung von Kassenprüfern
	11. 	 Allgemeine Aussprache
Nach der Satzung der Flurbereinigungsgenossenschaft Burger-
roth ist eine Neuwahl des Vorstandes erforderlich geworden.
Von der Genossenschaftsversammlung sind nach § 8 der Satzung

3 Vorstandsmitglieder
auf die Dauer von 6 Jahren zu wählen.
Für jedes Vorstandsmitglied ist ein(e) Stellvertreter(in) zu wählen. 
Außerdem hat die Genossenschaftsversammlung dem Amt für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE Ufr) einen Vorstands-
vorsitzenden und dessen Stellvertreter vorzuschlagen.
Die Bestimmung des Vorstandsvorsitzenden und des stellv. Vor-
standsvorsitzenden erfolgt durch das ALE Ufr (vgl. Art. 4 Abs. 2 
AGFlurbG).

Wahlberechtigung:
Wahlberechtigt sind Teilnehmer (Teilnehmer sind jene Eigentümer 
von Grundstücken, welche zum Flurbereinigungsgebiet gehören). 
Erbbauberechtigte stehen Eigentümern gleich. Jeder anwesende 
Teilnehmer (jede anwesende Teilnehmerin) hat eine Stimme.
Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer; einigen 
sich diese nicht über die Stimmabgabe, so kann das Wahlrecht 
nicht ausgeübt werden.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Vollmachten 
berechtigen den Bevollmächtigten (die Bevollmächtigte) nicht zu 
einer mehrfachen Stimmabgabe. Bevollmächtigte haben sich in 
der Versammlung durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.
Entsprechende Vollmachtsformulare liegen beim Unterzeichner 
dieser Bekanntmachung und Ladung bereit.

Wählbarkeit:
Grundsätzlich können alle natürlichen Personen gewählt werden, 
die nach bürgerlichem Recht unbeschränkt geschäftsfähig sind. 
Sie brauchen nicht am Verfahren beteiligt zu sein.
Eine gruppenmäßige Festsetzung wurde durch das ALE Ufr nicht 
verfügt.
Kommt die Wahl des Vorstands im Termin nicht zustande und ver-
spricht ein neuer Wahltermin keinen Erfolg, kann das Amt für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken Mitglieder des Vorstands 
nach Anhörung der landwirtschaftlichen Berufsvertretung be-
stellen.
Burgerroth, den 30.4.2024
Der Vorsitzende des Vorstandes
der Flurbereinigungsgenossenschaft Burgerroth
gez. Michael Düchs
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Teilnehmergemeinschaft 
Flurbereinigung Bieberehren 5
Bekanntmachung
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat in 
seiner öffentlichen Sitzung vom 29.4.2024 Beschlüs-

se gefasst und Feststellungen getroffen über:
	 1.	Erläuterungen zur Teilnehmergemeinschaft, Aufgabenver-

teilung im Vorstand, Entschädigung der Vorstandsmit-
glieder

	1.1	Erläuterungen und Bestimmungen zu §§ 16 – 26 Flurberei-
nigungsgesetz –FlurbG–, Art. 2 und 4 AGFlurbG sowie zu den 
Vollzugsbestimmungen

	1.2	Bestellung des „örtlich Beauftragten des Vorsitzenden des Vor-
stands“

	1.3	Bestellung des Wegebaumeisters
	1.4	Bestellung des Pflanzmeisters
	1.5	Sitzungen des Vorstands
	1.6	Entschädigung der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder
	 2.	Kassen- und Rechnungswesen, Vorschüsse (später Bei-

träge), Verrechnungssätze für Eigenleistungen der Teil-
nehmer (Arbeitsleistungen)

	2.1	Verband für Ländliche Entwicklung Unterfranken – VLE –
	2.2	Darlehensaufnahme
	2.3	Bestimmungen und Festsetzungen über Vorschüsse (später 

Beiträge) nach § 19 FlurbG
	2.4	Bestimmungen über Leistungen der Teilnehmer (Arbeitsleis-

tungen)
	2.5	Bestellung der Kassenprüfer
	 3.	Datenschutz
	 4.	Sonstiges
	4.1	Meldung von Haftpflichtschadensfällen und Arbeitsunfällen
	4.2	Schutz der neu gebauten Wege
	4.3	Schutz von Bodendenkmälern
	4.4	Schutz der vorhandenen Grünbestände
	4.5	Landzwischenerwerb
	4.6	Öffentliche Zustellung an Beteiligte mit unbekanntem Aufent-

halt
	4.7	Hinterlegung der Beschlussniederschriften
	4.8	Bekanntmachungen
	4.9	Bekanntmachung dieser Niederschrift
Eine Kopie der Niederschrift, die Datenschutzgeschäftsordnung 
des Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken und die Sat-
zung des Verbandes für Ländliche Entwicklung Unterfranken – 
VLE – liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus vom 
10.6.2024 bis 10.7.2024 in der Verwaltungsgemeinschaft Röt-
tingen, Marktplatz 1, 97285 Röttingen, und in der Verwaltungs-
gemeinschaft Aub, Marktplatz 1, 97239 Aub.
Nach diesem Zeitpunkt können o. a. Unterlagen beim örtlich Be-
auftragten, Herrn Alfons Baumann, eingesehen werden.
Würzburg, 13.5.2024
gez. Steffen Mehling, Techn. Amtsrat

09679114 Stadt Aub 
Verwaltungsgemeinschaft Aub

Wahlbekanntmachung zur 
Europawahl am 9. Juni 2024
	1.	 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
	2.	 Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:

 

Wahlvordruck G5 
 

Gemeinde 
09679114 - Stadt Aub  

 

Verwaltungsgemeinschaft 
Verwaltungsgemeinschaft Aub 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen  
 

WAHLBEKANNTMACHUNG 
zur Europawahl                                                                                                                  
am 9. Juni 2024 

 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt: 
 

Wahlbezirk / Sonderwahlbezirk Wahlraum 

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei 
ja / nein 

0001  Aub (Kernort) Rathaus Aub, Marktplatz 1 
97239 Aub 
 

ja  

0002  Aub (Baldersheim/Burgerroth) Dorfgemeinschaftshaus Baldersheim, Kirchgasse 6 
97239 Aub 
 

ja  

  
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 29.04.2024 bis 19.05.2024 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 

 
3.  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses  

 um 17:00 Uhr in 
Rathaus Aub   
Marktplatz 1, 97239 Aub 

 
 zusammen. 
 
4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 

eingetragen ist. 

		  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 29.4.2024 bis 19.5.2024 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
die Wahlberechtigten zu wählen haben.

	3.	 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 17.00 Uhr im Rathaus Aub, Marktplatz 1, 97239 
Aub, zusammen.

	4.	 Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetra-
gen ist.

		  Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichti-
gung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbür-
gerinnen und Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis 
– oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

		  Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl ab-
zugeben.

		  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimm-
zettel ausgehändigt.

		  Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.
		  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen oder 
Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von 
der Bezeichnung der Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis 
für die Kennzeichnung.

		  Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,
		     �dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

		  Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

	5.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

	6.	 Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/
der Wahlschein ausgestellt ist,

		  a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Landkreises/der kreisfreien Stadt oder

		  b) durch Briefwahl teilnehmen.
		  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-

de (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

		  Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur 
Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein 
weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 
Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht recht-
zeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umge-
hend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 8. Juni 
2024, 12.00 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen 
Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft ver-
sichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist.

	7.	 Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberech-
tigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 6 Abs. 4 
des Europawahlgesetzes).
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		  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getrof-
fenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.

		  Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt 
der Hilfsperson besteht (§ 6 Abs. 4a des Europawahlgeset-
zes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).
16.5.2024
Die Wahlbehörde

BEKANNTMACHUNGEN  
DES MARKTES GELCHSHEIM

Bürgermeistersprechstunden des Marktes 
Gelchsheim
Nur nach vorheriger Terminvereinbarung!
Kontaktdaten: 	 Festnetz: Tel. 09335/1087
	 Mobil: 0151/64826159
	 E-Mail: bgm@gelchsheim.de

Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Sitzung Marktgemeinderat Gelchsheim
Die nächste Sitzung findet wie folgt statt:
Datum: 	Montag, 10. Juni 2024
Zeit: 	 Beginn um 20.00 Uhr
Ort: 	 Rathaus Gelchsheim, Hauptstraße 37
Zuhörer sind selbstverständlich herzlich willkommen!
Anträge jeglicher Art (auch Bauanträge), die in der Sitzung be-
handelt werden sollen, müssen mindestens 10 Tage vor dem Sit-
zungstermin bei der Verwaltung eingegangen sein.
Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Ergebnisbericht aus der 
Marktgemeinderatsitzung vom 13.5.2024
Der Marktgemeinderat war beschlussfähig und vollständig 
anwesend.
	1)	Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 8.4.2024 

wird genehmigt.
	2)	Der Markt Gelchsheim hat keine Einwände gegen die Vorent-

würfe der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Entlang des 
Mühlbachs“ sowie die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Hemmersheim. Belange des Marktes Gelchs-
heim werden nicht berührt.

	3)	Der Markt Gelchsheim hat keine Einwände gegen den Vorent-
wurf zur 27. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Ochsenfurt. Belange des Marktes Gelchsheim werden nicht 
berührt.

	4)	Der Markt Gelchsheim hat keine Einwände gegen den Vorent-
wurf zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaik-
anlage Erlach 2 Nord“ der Stadt Ochsenfurt. Belange des 
Marktes Gelchsheim werden nicht berührt.

	5)	Der Markt Gelchsheim hat keine Einwände gegen den Vorent-
wurf zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaik-
anlage Erlach 2 Süd“ der Stadt Ochsenfurt. Belange des 
Marktes Gelchsheim werden nicht berührt.

	6)	Der Markt Gelchsheim hat keine Einwände gegen den Vorent-
wurf zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Biomasse 
Hopferstadt Süd, Erweiterung“ der Stadt Ochsenfurt. Belange 
des Marktes Gelchsheim werden nicht berührt.

Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Roland 
Nöth um 21.23 Uhr die öffentliche Sitzung des Marktgemeinde-
rates Gelchsheim.

Maibaumaufstellungen
Mein herzlicher Dank ergeht an unsere Feuerwehren, Bauhofmit-
arbeiter und alle beteiligten Helferinnen/Helfer für die gelungenen 
Maibaumaufstellungen mit anschließendem gemütlichem Bei-
sammensein, sowie an unsere Musikkapellen für die musikalische 
Umrahmung.
Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Freibad am Gaubahnradweg
Schauen Sie auf die Startseite unserer Homepage www.gelchs-
heim.de, dort informieren wir Sie tagesaktuell über die Öffnung 
des Schwimmbades. Auch alle weiteren Informationen zum Frei-
bad finden Sie auf unserer Homepage.
Eine telefonische Auskunft ist unter Tel. 09335/299 99 84 möglich.
Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung der Genehmigung der 
9. Änderung des Flächennutzungsplanes 
des Marktes Gelchsheim – OT Oellingen
Mit Bescheid vom 2.5.2024 Nr. BLP-2022-29 hat das Landratsamt 
Würzburg die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes des Mark-
tes Gelchsheim – OT Oellingen genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 
des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit 
dieser Bekanntmachung wird die 9. Änderung des Flächennut-
zungsplanes des Marktes Gelchsheim – OT Oellingen wirksam.
Jedermann kann den Flächennutzungsplan und die Begründung 
sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berück-
sichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Ab-
wägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Verwaltungsge-
meinschaft Aub, 97239 Aub, Marktplatz 1, Bauamt, Zimmer 14, 
während der allgemeinen Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 
8.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 13.30 bis 18.00 Uhr) ein-
sehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
	1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften und

	2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans und

	3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen.

Gelchsheim, den 16.5.2024
Roland Nöth, 1. Bürgermeister
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Bekanntmachung

Teilnehmergemeinschaft 
Flurbereinigung Bieberehren 5
Bekanntmachung
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat in 
seiner öffentlichen Sitzung vom 29.4.2024 Beschlüs-

se gefasst und Feststellungen getroffen über:
	 1.	Erläuterungen zur Teilnehmergemeinschaft, Aufgabenver-

teilung im Vorstand, Entschädigung der Vorstandsmit-
glieder

	1.1	Erläuterungen und Bestimmungen zu §§ 16 – 26 Flurberei-
nigungsgesetz –FlurbG–, Art. 2 und 4 AGFlurbG sowie zu den 
Vollzugsbestimmungen

	1.2	Bestellung des „örtlich Beauftragten des Vorsitzenden des Vor-
stands“

	1.3	Bestellung des Wegebaumeisters
	1.4	Bestellung des Pflanzmeisters
	1.5	Sitzungen des Vorstands
	1.6	Entschädigung der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder
	 2.	Kassen- und Rechnungswesen, Vorschüsse (später Bei-

träge), Verrechnungssätze für Eigenleistungen der Teil-
nehmer (Arbeitsleistungen)

	2.1	Verband für Ländliche Entwicklung Unterfranken – VLE –
	2.2	Darlehensaufnahme
	2.3	Bestimmungen und Festsetzungen über Vorschüsse (später 

Beiträge) nach § 19 FlurbG
	2.4	Bestimmungen über Leistungen der Teilnehmer (Arbeitsleis-

tungen)
	2.5	Bestellung der Kassenprüfer
	 3.	Datenschutz
	 4.	Sonstiges
	4.1	Meldung von Haftpflichtschadensfällen und Arbeitsunfällen
	4.2	Schutz der neu gebauten Wege
	4.3	Schutz von Bodendenkmälern
	4.4	Schutz der vorhandenen Grünbestände
	4.5	Landzwischenerwerb
	4.6	Öffentliche Zustellung an Beteiligte mit unbekanntem Aufent-

halt
	4.7	Hinterlegung der Beschlussniederschriften
	4.8	Bekanntmachungen
	4.9	Bekanntmachung dieser Niederschrift
Eine Kopie der Niederschrift, die Datenschutzgeschäftsordnung 
des Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken und die Sat-
zung des Verbandes für Ländliche Entwicklung Unterfranken – 
VLE – liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus vom 
10.6.2024 bis 10.7.2024 in der Verwaltungsgemeinschaft Röt-
tingen, Marktplatz 1, 97285 Röttingen, und in der Verwaltungs-
gemeinschaft Aub, Marktplatz 1, 97239 Aub.
Nach diesem Zeitpunkt können o. a. Unterlagen beim örtlich Be-
auftragten, Herrn Alfons Baumann, eingesehen werden.
Würzburg, 13.5.2024
gez. Steffen Mehling, Techn. Amtsrat

09679135 – Markt Gelchsheim 
Verwaltungsgemeinschaft Aub

Wahlbekanntmachung zur 
Europawahl am 9. Juni 2024
	1.	 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
	2.	 Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:

 

Wahlvordruck G5 
 

Gemeinde 
09679135 - Markt Gelchsheim  

 

Verwaltungsgemeinschaft 
Verwaltungsgemeinschaft Aub 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen  
 

WAHLBEKANNTMACHUNG 
zur Europawahl                                                                                                                  
am 9. Juni 2024 

 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt: 
 

Wahlbezirk / Sonderwahlbezirk Wahlraum 

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei 
ja / nein 

0001  Gelchsheim (Kernort) Deutschherrenhalle Gelchsheim, Lerchenstraße 1 
97255 Gelchsheim 
 

ja  

0002  Gelchsheim (Oellingen/Ost-
hausen) 

Vereinsheim Oellingen, Osthäuser Straße 4 
97255 Gelchsheim 
 

ja  

  
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 29.04.2024 bis 19.05.2024 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 

 
3.  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses  

 um 17:00 Uhr in 
Deutschherrenhalle Gelchsheim   
Lerchenstraße 1, 97255 Gelchsheim 
 zusammen. 

		  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 29.4.2024 bis 19.5.2024 übersandt worden sind, 

sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
die Wahlberechtigten zu wählen haben.

	3.	 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 17.00 Uhr in der Deutschherrenhalle Gelchsheim, 
Lerchenstraße 1, 97255 Gelchsheim, zusammen.

	4.	 Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetra-
gen ist.

		  Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichti-
gung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbür-
gerinnen und Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis 
– oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

		  Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl ab-
zugeben.

		  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimm-
zettel ausgehändigt.

		  Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.
		  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen oder 
Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von 
der Bezeichnung der Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis 
für die Kennzeichnung.

		  Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,
		     �dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

		  Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

	5.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

	6.	 Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/
der Wahlschein ausgestellt ist,

		  a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Landkreises/der kreisfreien Stadt oder

		  b) durch Briefwahl teilnehmen.
		  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-

de (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

		  Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur 
Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein 
weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 
Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht recht-
zeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umge-
hend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 8. Juni 
2024, 12.00 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen 
Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft ver-
sichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist.

	7.	 Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberech-
tigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
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stelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 6 Abs. 4 
des Europawahlgesetzes).

		  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getrof-
fenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.

		  Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfs-
person besteht (§ 6 Abs. 4a des Europawahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).
16.5.2024
Die Wahlbehörde

BEKANNTMACHUNGEN  
DER GEMEINDE SONDERHOFEN

Bürgermeistersprechstunde
Die Bürgermeistersprechstunde findet jeden Freitag von 17.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Zudem bin ich je-
derzeit telefonisch oder persönlich erreichbar.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Bericht aus der Gemeinderatssitzung 
vom 25. April 2024
Stadt Ochsenfurt, Landkreis Würzburg; Vorentwurf zur 27. Än-
derung des Flächennutzungsplans der Stadt Ochsenfurt; 
Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB, Beteiligung 
der Nachbarkommunen Gem. § 2 Abs. 2 BauGB
Mit der vorgelegten 27. Änderung möchte die Stadt Ochsenfurt die 
bauleitplanerischen Voraussetzungen für die beiden Bebauungs-
pläne Sondergebiet „Photovoltaikanlage Erlach 2 (Nord)“ und 
Sondergebiet „Photovoltaikanlage Erlach 2 (Süd)“ nordwestlich 
und südwestlich vom Ortsteil Erlach für einen Vorhabenträger 
schaffen.
Ziel ist es, dort durch Festsetzung von zwei sonstigen Sonder-
gebieten mit der Zweckbestimmung „Erzeugung regenerativer 
Energie“ gem. § 11 Abs. 2 BauNVO die Errichtung und den Betrieb 
von zwei Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit Nebenanlagen und 
Erschließungswegen zur Erzeugung von elektrischer Energie 
durch Nutzung der Sonnenenergie zu ermöglichen und zu sichern.
Die Gemeinde Sonderhofen hat keine Einwände gegen den Vor-
entwurf zur 27. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Ochsenfurt.
Belange der Gemeinde Sonderhofen werden nicht berührt.
Stadt Ochsenfurt, Landkreis Würzburg; Vorentwurf zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Er-
lach 2 Nord“, Erlach; Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 
BauGB, Beteiligung der Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 
BauGB
Die Stadt Ochsenfurt will mit diesem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Photovoltaikanlage Erlach 2 (Nord)“ die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Errichtung eines ca. 11,93 ha 
großen Solarparks in der Gemarkung Erlach nordwestlich des 
Ortsteils Erlach schaffen.
Der Geltungsbereich liegt ca. 850 m nordwestlich des Ortsteils 
Erlach und nördlich der Kreisstraße WÜ 16.

Die Gemeinde Sonderhofen hat keine Einwände gegen den Vor-
entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaik-
anlage Erlach 2 Nord“ der Stadt Ochsenfurt.
Belange der Gemeinde Sonderhofen werden nicht berührt.

Stadt Ochsenfurt, Landkreis Würzburg; Vorentwurf zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Er-
lach 2 Süd“, Erlach; Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 
BauGB, Beteiligung der Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 
BauGB
Die Stadt Ochsenfurt will mit diesem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Photovoltaikanlage Erlach 2 (Süd)“ die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Errichtung eines ca. 10,87 ha 
großen Solarparks in der Gemarkung Erlach südwestlich des 
Ortsteils Erlach schaffen.
Der Geltungsbereich liegt ca. 1.000 m südwestlich des Ortsteils 
Erlach und 850 m südlich der Kreisstraße WÜ 16.
Die Grundstücke im Geltungsbereich befinden sich in Privateigen-
tum, sind aber für die Dauer des Betriebs der Photovoltaikanlage 
an den Vorhabenträger verpachtet.
Die Gemeinde Sonderhofen hat keine Einwände gegen den Vor-
entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaik-
anlage Erlach 2 Süd“ der Stadt Ochsenfurt.
Belange der Gemeinde Sonderhofen werden nicht berührt.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Sondergebiet „Biomas-
se Hopferstadt Süd Erweiterung“; Frühzeitige Beteiligung der 
Behörden u. sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB sowie Abstimmung mit den Nachbargemein-
den gemäß § 2 Abs. 2 BauGB
Für die nördlich von Hopferstadt gelegene Biogasanlage besteht 
bereits der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Biomasse Hop-
ferstadt Süd“. Auf Grund der Änderung der Düngeverordnung ist 
ein weiteres Zwischenlager für flüssigen Wirtschaftsdünger er-
forderlich, das aus Platzgründen nicht im Geltungsbereich des 
bestehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes errichtet 
werden kann.
Daher wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan für das Son-
dergebiet „Biomasse Hopferstadt Süd, Erweiterung“ aufgestellt, 
der das Grundstück FlSt-Nr. 315, Gmkg. Hopferstadt, Stadt Och-
senfurt, beinhaltet. Der bestehende vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan wird nicht geändert
Die Fläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Och-
senfurt bereits als Sonderbaufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO 
dargestellt, daher ist für die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes für das Sondergebiet „Biomasse Hopferstadt 
Süd, Erweiterung“ keine Flächennutzungsplanänderung erforder-
lich.
Die Gemeinde Sonderhofen hat keine Einwände gegen den Vor-
entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Biomasse 
Hopferstadt Süd, Erweiterung“ der Stadt Ochsenfurt.
Belange der Gemeinde Sonderhofen werden nicht berührt.

Antrag auf isolierte Befreiung; Neubau Gartenschuppen mit 
Pergola, FlSt-Nr. 80/6, Gemarkung Bolzhausen
Das Vorhaben beinhaltet den Neubau des Gartenschuppens mit 
Pergola.
Das Baugrundstück liegt im Bereich des Bebauungsplanes Hof-
äcker, Gemarkung Bolzhausen der Gemeinde Sonderhofen.
Der geplante Neubau des Gartenschuppens mit Pergola ist nach 
Artikel 57 BayBO verfahrensfrei.
Jedoch widerspricht es einer Festsetzung Nr. 3.1 „Dachneigung 
bei Garagen größer 30°“ des Bebauungsplans Hofäcker.
Deshalb ist eine isolierte Befreiung notwendig.
Der Gemeinderat Sonderhofen stimmte dem Antrag auf isolierte 
Befreiung von den Festsetzungen im Bebauungsplan für den 
Neubau Gartenschuppen mit Pergola, auf dem Flurstück Nr. 80/6, 
Gemarkung Bolzhausen, zu.

Bekanntgaben
Feuerwehr Bolzhausen
Der Vorsitzende berichtete, dass bei den Neuwahlen die beiden 
Kommandanten Florian Baier (1. Kommandant) und Sebastian 
Jörg (2. Kommandant) bestätigt wurden.
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Tagespflege Sonderhofen
Der Grundbetrag wurde auf 2,00 €/Einwohner plus 2,00 € Bau-
kostenzuschuss festgelegt.
Der Markt Giebelstadt und Bütthard haben sich gegen den Bau-
kostenzuschuss ausgesprochen.
Die jeweiligen Kirchengemeinden der Mitgliedsgemeinden sollen 
pro Kirchenmitglied 2,00 € plus Baukostenzuschuss zahlen.

Einweihung Kindergarten
Die Einweihungsfeier wurde gut angenommen und der Neubau 
von den Besuchern positiv bewertet. Nur das Wetter hat nicht 
mitgespielt, da es fast den ganzen Tag geregnet hat.

Bekanntgabe von in „Nicht öffentlicher Sitzung“ gefassten 
Beschlüssen
Der Vorsitzende gab folgenden nicht öffentlichen Beschluss aus 
der Sitzung des Gemeinderates Sonderhofen vom 26.3.2024 
bekannt:

Abschluss eines neuen Mietvertrages mit dem Grundschul-
verband Sonderhofen ab 1.1.2024
Der Gemeinderat Sonderhofen stimmt dem Abschluss eines neuen 
Mietvertrages mit dem Grundschulverband Sonderhofen ab 
1.1.2024 zu. Der Jahresmietzins beträgt 18.840,00 €/ Jahr.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes 
in Sonderhofen
Von April bis einschließlich Oktober ist der Wertstoffhof am Sams-
tag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Wertstoffhof – Betreuung
Ab sofort sucht die Gemeinde Sonderhofen eine Person, die zu 
den bekannten Öffnungszeiten des Wertstoffhofes die Betreuung 
übernimmt. Bei Interesse bitte melden.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Sonderhofen
(Landkreis Würzburg)
Haushaltsjahr 2024
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern erlässt die Gemeinde Sonderhofen folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit� 2.169.400,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit� 1.266.700,00 €

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:
	1	 Grundsteuer
		  a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)� 350 v. H.
		  b) für die Grundstücke (B)� 350 v. H.
	2.	 Gewerbesteuer� 340 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 250.000,00 € 
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1.1.2024 in Kraft.
Gemeinde Sonderhofen, den 27.3.2024
Heribert Neckermann, 1. Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk:
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde 
Sonderhofen wurde mit Schreiben des Landratsamtes Würzburg 
v. 2.5.2024 rechtsaufsichtlich gewürdigt und genehmigt. Die Haus-
haltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Die Haushaltssatzung samt ihrer Anlagen ist bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltsatzung in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Aub,
Marktplatz 1, 97239 Aub, öffentlich zugänglich.
Gemeinde Sonderhofen, den 14.5.2024
Heribert Neckermann
1. Bürgermeister

09679188 – Gemeinde Sonderhofen 
Verwaltungsgemeinschaft Aub

Wahlbekanntmachung zur 
Europawahl am 9. Juni 2024
	1.	 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
	2.	 Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk.
		  Der Wahlraum befindet sich in Sonderhofen (Urnenwahl), 

Kirchgasse 17, 97255 Sonderhofen.
		  Der Wahlraum ist barrierefrei.
		  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 

der Zeit vom 29.4.2024 bis 19.5.2024 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
die Wahlberechtigten zu wählen haben.

	3.	 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 17.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Sonderho-
fen, Kirchgasse 17, 97255 Sonderhofen, zusammen.

	4.	 Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetra-
gen ist.

		  Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichti-
gung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbür-
gerinnen und Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis 
– oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

		  Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl ab-
zugeben.

		  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimm-
zettel ausgehändigt.

		  Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.
		  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen oder 
Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von 
der Bezeichnung der Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis 
für die Kennzeichnung.

		  Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,
		     �dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

		  Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

	5.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

	6.	 Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/
der Wahlschein ausgestellt ist,
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		  a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Landkreises/der kreisfreien Stadt oder

		  b) durch Briefwahl teilnehmen.
		  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-

de (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

		  Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur 
Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein 
weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 
Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht recht-
zeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umge-
hend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 8. Juni 
2024, 12.00 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen 
Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft ver-
sichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist.

	7.	 Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberech-
tigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 6 Abs. 4 
des Europawahlgesetzes).

		  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getrof-
fenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.

		  Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt 
der Hilfsperson besteht (§ 6 Abs. 4a des Europawahlgeset-
zes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).
16.5.2024
Die Wahlbehörde

FÜR UNSERE 
BÜRGERINNEN UND BÜRGER

  Rund um Kinder und Familien

Netzwerk Junge Eltern/Familien
Veranstaltungstermine Juni/Juli 2024 im Netzwerk „Junge 
Eltern/Familien Ernährung und Bewegung“ für Eltern, Groß-
eltern, Tagesmütter mit Kindern von 0 bis 3 Jahre in Stadt und 
Landkreis Würzburg

Anmeldung und weitere Informationen: https://t1p.de/pish

Start-
termin

Seminartitel Veranstaltungsort

4.6.2024 Mit Kleinkindern unterwegs – 
gesunde Snacks selbst ge-
macht

Familienstützpunkt 
Rottendorf

4.6.2024 Mit Kleinkindern unterwegs – 
gesunde Snacks selbst ge-
macht

Online

4.6.2024 ONLINE: Gut ernährt von An-
fang an: die Muttermilch 
macht’s!

Online

5.6.2024 Am Familientisch – schnelle 
Gerichte auch für Kleinkinder

Online

5.6.2024 Bewegungsabenteuer in der 
Natur! Spiel und Spaß bei je-
dem Wetter

Familienstützpunkt 
Aub

6.6.2024 ONLINE: Vom Brei zum Fami-
lientisch – den Übergang ent-
spannt gestalten

Online

7.6.2024 Sinnliche Bewegungserfah-
rungen für Babys von 3 – 5 
Monaten

Familienstützpunkt 
Innenstadt Würz-
burg

7.6.2024 ONLINE: Gesund ernährt in 
und durch die Schwanger-
schaft

Online

7.6.2024 Bewegungsabenteuer und 
Spiel und Spaß im Haus!

Familienstützpunkt 
Innenstadt Würz-
burg

8.6.2024 Bewegungsabenteuer und 
Spiel und Spaß im Haus! Pa-
pa-Kind-Action: für Väter mit 
Kindern

Familienstützpunkt 
Innenstadt Würz-
burg

8.6.2024 Bewegungsabenteuer und 
Spiel und Spaß im Haus! Pa-
pa-Kind-Action: für Väter mit 
Kindern

Familienstützpunkt 
Innenstadt Würz-
burg

11.6.2024 Bewegungsabenteuer in der 
Natur! Spiel und Spaß bei je-
dem Wetter

Würzburg, Stein-
bachtal

11.6.2024 Am Familientisch – vegetari-
sche Gerichte für Kleinkinder

Familienstützpunkt 
Heuchelhof

13.6.2024 Am Familientisch – vegetari-
sche Gerichte für Kleinkinder

Familienstützpunkt 
Lindleinsmühle

13.6.2024 ONLINE: Nachhaltig ernährt 
von Anfang an: Von klein auf 
essen für die Zukunft

Online

14.6.2024 Bewegungsabenteuer in der 
Natur! Spiel und Spaß bei je-
dem Wetter

Treffpunkt: Kreu-
zung Eisingen B 27, 
Spargelstand

15.6.2024 Bewegungsabenteuer in der 
Natur! Spiel und Spaß bei je-
dem Wetter, für Väter mit Kin-
dern

Treffpunkt: Parkplatz 
am Ochsenfurter 
Forst

15.6.2024 Bewegungsabenteuer in der 
Natur! Spiel und Spaß bei je-
dem Wetter

Rottendorf/Grasholz

17.6.2024 Am Familientisch – schnelle 
Gerichte auch für Kleinkinder

Kürnach, Krabbel-
gruppe Zwergen-
stübchen im Ver-
einsheim

18.6.2024 Bewegungsabenteuer in der 
Natur! Spiel und Spaß bei je-
dem Wetter

Rimpar, Treffpunkt 
am Waldrand

21.6.2024 Am Familientisch – mit saiso-
nalen und regionalen Lebens-
mitteln

Familienstützpunkt 
Heidingsfeld
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24.6.2024 Am Familientisch – mit saiso-
nalen und regionalen Lebens-
mitteln

Familientreffpunkt 
Sanderau

25.6.2024 Am Familientisch – mit saiso-
nalen und regionalen Lebens-
mitteln, Sommerküche: Lecke-
re Getränke, Salate und 
leichte Küche für die heißen 
Sommertage

Familienstützpunkt 
Innenstadt Würz-
burg

26.6.2024 Mit Kleinkindern unterwegs – 
gesunde Snacks selbst ge-
macht

Online

27.6.2024 ONLINE: Von der Milch zum 
Brei

Online

27.6.2024 Bewegungsabenteuer in der 
Natur! Spiel und Spaß bei je-
dem Wetter

Würzburg, Stein-
bachtal

Familienstützpunkt Aub

mein Name ist Kristina Frede, ich bin Sozialpädagogin 

Familienstützpunkt in Aub. Ich freue mich sehr auf meine 

Mit dem Personalwechsel hat auch ein Wechsel in der 
Trägerschaft stattgefunden, die die Stadt Aub übernommen 

Bitte beachtet, dass sich die Emailadresse geändert hat.
fsp@stadt-aub.de. 

Die Handynummer 0173/40 79 664 bleibt bestehen.
Weitere Infos findet ihr auf der Homepage der Stadt Aub 

aub.de/leben-wohnen/familienstuetzpunkt-aub

Ich freue mich auf zahlreiche Begegnungen

11.00 Uhr „Familienzeit“
Ich nehme mir Zeit für Familien, gerne im Büro oder auch bei schönem Wetter 
draußen. Kommt einfach vorbei oder meldet euch vorab telefonisch bei mir.

ür Eltern/Großeltern mit Babys und Kleinkindern im Spital, Hauptstraße 31.

Bewegungsabenteuer in der Natur
mit André Block, Treffpunkt 15.30 Uhr am Zeltplatz Aub.

mit Claudia Dörr,
unterm Nussbaum

Geschwisterkinder sind herzlich 
bitte meldet euch bei Interesse dennoch per 

Spielplatztreff, ab 15 Uhr, Spielplatz am Spital
Spielplatztreff, ab 15 Uhr, Spielplatz am Spital

Liebe Familien in und um Aub,
mein Name ist Kristina Frede, ich bin Sozi-
alpädagogin und zweifache Mutter und leite 
seit Mai 2024 den Familienstützpunkt in 
Aub. Ich freue mich sehr auf meine neue 
Aufgabe nach der Elternzeit und auf die 
Begegnungen mit euch.
Mit dem Personalwechsel hat auch ein 
Wechsel in der Trägerschaft stattgefunden, 
die die Stadt Aub übernommen hat.

Unser Programm für Juni 2024:
Wöchentlich:
 • Jeden Dienstag, 10.00 bis 11.00 Uhr „Familienzeit“
  Ich nehme mir Zeit für Familien, gerne im Büro oder auch 

bei schönem Wetter draußen. Kommt einfach vorbei oder 
meldet euch vorab telefonisch bei mir.

 • Jeden Mittwoch, 10.00 bis 11.30 Uhr „Babycafé“
  für Eltern/Großeltern mit Babys und Kleinkindern im Spital, 

Hauptstraße 31.

Veranstaltungen im JUNI:
 • Donnerstag, 6.6.24: Bewegungsabenteuer in der Natur
  mit André Block, Treffpunkt 15.30 Uhr am Zeltplatz Aub.
 • Donnerstag, 13.6.24: Wasserspiele mit Claudia Dörr,
  Treffpunkt 14.30 Uhr am Spital unterm Nussbaum
Diese Veranstaltungen sind für Kinder bis 3 Jahre. Geschwis-
terkinder sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kosten-
los, bitte meldet euch bei Interesse dennoch per Email oder 
telefonisch bei mir an.

Spielplatztreff:
 • Donnerstag, 20.6.24: offener Spielplatztreff,
  ab 15 Uhr, Spielplatz am Spital
 • Donnerstag, 27.6.24: offener Spielplatztreff,
  ab 15 Uhr, Spielplatz am Spital

Bitte beachtet, dass sich die E-Mail-Adresse ge-
ändert hat.
Ihr erreicht mich nur noch über fsp@stadt-aub.de.
Die Handynummer 0173/4079664 bleibt beste-
hen.
Weitere Infos fi ndet ihr auf der Homepage der 
Stadt Aub https://www.stadt-aub.de/leben-woh-
nen/familienstuetzpunkt-aub

Ich freue mich auf zahlreiche Begegnungen
eure Kristina Frede

 
 
 
Bewegungsabenteuer  
in der Natur!  
Spiel und Spaß bei jedem Wetter 
 
Für Kinder bis 3 Jahre und ihre Geschwister mit dem 
Ergotherapeuten André Block 
 

Termin:    Donnerstag, 06.06.2024 15.30 Uhr 
Treffpunkt: Jugendzeltplatz Aub 
Referentin: André Block 
Anmeldung: fsp@stadt-aub.de 

  
Mutig sein und Ausprobieren macht Ihr Kind stark. Kinder bewegen sich gern 
und lernen mit dem ganzen Körper. Durch Bewegung erfahren Kinder 
Erfolgserlebnisse und entwickeln Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. 
Spielerische Bewegungen und Sinneswahrnehmungen in der Natur und im 
Freien fördern eine gesunde Entwicklung.  
 
Eltern erhalten in dieser Praxisveranstaltung Tipps und viele kreative 
Anregungen für Bewegungsideen mit Alltags- und Naturgegenständen, die 
auch bei Regen die Sonne scheinen lassen. Richtig angezogen macht 
Bewegung im Freien bei jedem Wetter Spaß! 
Zusatzinformationen  
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Bitte achten Sie auf 
entsprechende Kleidung und bringen Sie ein Sitzpolster mit.  
 
Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern im Alter  
von 0-3 Jahren und ihre Geschwister. 
 
Das Angebot ist kostenfrei. Bitte per Email an fsp@stadt-aub.de 
anmelden. 
 

 
 
 
Bewegungs- und 
Wassespiele im Sommer  
 
Für Kinder bis 3 Jahre und ihre Geschwister  
 

Termin:    Donnerstag, 13.06.2024 ab 14.30 Uhr 
Treffpunkt: Spital unterm Nussbaum 
Referentin: Claudia Dörr 
Anmeldung: fsp@stadt-aub.de 

  

 
Mit Claudia Dörr gehen wir auf Tuchfühlung mit dem 
Element Wasser. Mit wassergeeigneten Alltagsmaterialien 
werden spielerisch Wahrnehmung, Bewegung und Spiel 
gefördert.  
 
Bitte „wassertaugliche“ Kleidung, Handtücher, 
Wechselkleidung und Picknickdecke sowie Verpflegung 
für die Kinder mitbringen. 
 
Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern im Alter  
von 0-3 Jahren. Geschwisterkinder sind herzlich 
Willkommen. 
 
Das Angebot ist kostenfrei. Bitte per Email an  
fsp@stadt-aub.de anmelden. 
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Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen
Auf dem Weg…
…zum Mittleren Schulabschluss? Jetzt anmelden!!!
Einstieg in 6./7. oder 10. Klasse möglich!
NEU: Einstieg auch in Jahrgangsstufe 5 möglich!
Das besondere Profil der Wirtschaftsschule Kitzingen:
•	 vertiefte ökonomische Grundbildung�

Auf dem Weg… 
…zum Mittleren Schulabschluss?  Jetzt anmelden!!! 
 
Einstieg in 6./ 7. oder 10. Klasse möglich! 
NEU: Einstieg auch in Jahrgangsstufe 5 möglich! 
 
Das besondere Profil der Wirtschaftsschule Kitzingen:  
 

 vertiefte ökonomische Grundbildung 
 MINT-Module 
 anerkannter mittlerer Schulabschluss 
 lebens- und berufspraktische Kompetenzen 
 familiäre Atmosphäre 
 aktuelle digitale Ausstattung 
 Bürosimulation 
 Individuelle Betreuung in kleinen Klassen 
 Alltagskompetenzen wie Steuererklärung, Versicherung/Vorsorge, Finanzplan, 

etc. 
 
Informationen und Anmeldeunterlagen unter: 
 
www.wirtschaftsschule-kt.de 

 
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen, Kaiserstraße 2, 97318 Kitzingen 
Tel: 09321 92989-0, Fax 09321 92989-299 
E-Mail: sekretariat@wirtschaftsschule-kt.de  
 
Öffnungszeiten des Sekretariats: 
 
Montag - Freitag:  8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 
 
Schülerinnen und Schüler aller Schularten können für die vierjährige Wirtschaftsschule 
(Klassen 7 – 10 bzw. mit Eingangsstufe 5 -10 und/oder mit Vorklasse 6 – 10) und die 
zweijährige Wirtschaftsschule (Klassen 10 – 11) angemeldet werden.  
 
Anmeldung und Probeunterricht: 
 
Beginn des Anmeldezeitraums:  26. Februar 2024 
Probeunterricht Nachtermin:  4. Sept. bis 6. Sept. 2024 
 
Zur Anmeldung bringen Sie bitte das aktuelle Zeugnis/Übertrittszeugnis, die Geburtsurkunde 
des Kindes sowie einen Nachweis über ausreichenden Masernschutz mit. 
 
Anmeldeformulare finden Sie auch digital unter der Rubrik „Downloads“ auf unserer 
Schulhomepage www.wirtschaftsschule-kt.de. 
 

•	 MINT-Module
•	 anerkannter mittlerer Schulabschluss
•	 lebens- und berufspraktische Kompetenzen
•	 familiäre Atmosphäre
•	 aktuelle digitale Ausstattung
•	 Bürosimulation
•	 Individuelle Betreuung in kleinen Klassen
•	 Alltagskompetenzen wie Steuererklärung, Versicherung/Vorsor-

ge, Finanzplan, etc.
Informationen und Anmeldeunterlagen unter:
www.wirtschaftsschule-kt.de
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen, 
Kaiserstraße 2, 97318 Kitzingen
Tel: 09321/92989-0, Fax 09321/92989-299
E-Mail: sekretariat@wirtschaftsschule-kt.de

Öffnungszeiten des Sekretariats:
Montag – Freitag: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung
Schülerinnen und Schüler aller Schularten können für die vier-
jährige Wirtschaftsschule (Klassen 7 – 10 bzw. mit Eingangs-
stufe 5 – 10 und/oder mit Vorklasse 6 – 10) und die zweijähri-
ge Wirtschaftsschule (Klassen 10 – 11) angemeldet werden.
Anmeldung und Probeunterricht:
Beginn des Anmeldezeitraums: 26. Februar 2024
Probeunterricht Nachtermin: 4. Sept. bis 6. Sept. 2024
Zur Anmeldung bringen Sie bitte das aktuelle Zeugnis/Übertritts-
zeugnis, die Geburtsurkunde des Kindes sowie einen Nachweis 
über ausreichenden Masernschutz mit.

Anmeldeformulare finden Sie auch digital unter der Rubrik „Down-
loads“ auf unserer Schulhomepage www.wirtschaftsschule-kt.de.

Grundschule Sonderhofen
Energiesparen, Ernährung und Umweltschutz – Klimaschutz-
Aktionstag an der Grundschule Sonderhofen
Wie lange kämpft die Natur eigentlich mit Plastikmüll? Und woher 
kommt die Energie, die dafür sorgt, dass alle Lampen abends 
leuchten? Um diese und mehr Fragen geht es bei den Klima-
schutz-Aktionstagen, die von der Energieagentur Unterfranken 
organisiert und vom Landkreis Würzburg finanziert werden.
Der Aktionstag ist eine eintägige Einführungsveranstaltung zu den 
Themen Energiesparen, Ernährung und Klimaschutz. Geschulte 
Pädagoginnen der Energieagentur Unterfranken bringen die Zu-
kunftsthemen im Bereich Umweltschutz in das Bewusstsein der 
Kinder.
Spielerisch werden verschiedene ausgewählte Bereiche ange-
sprochen und in Projektgruppen vertieft. Die Kinder durchlaufen 
themenbezogene Stationen und erarbeiten gemeinsam prakti-
sche Klima- und Umweltschutztipps für den Alltag.
Die Kinder der 4. Klasse der Grundschule Sonderhofen gingen 
Anfang Mai grundlegenden Fragen auf den Grund. Was macht 
CO2 mit unserer Atmosphäre? Warum wird unser Planet immer 
wärmer und was können wir dagegen tun? Wie kann ich mit mei-
nem Essen zum Umweltschutz beitragen? Und wie wird eigentlich 
Energie erzeugt? So versuchten die Kinder durch Bewegung auf 
dem Energiefahrrad selbst Licht zu erzeugen. „Dafür braucht man 
ganz schön viel Muskelkraft“, war die Meinung der Viertklässler. 
Gemeinsam wurden Stromspartipps erarbeitet. Dass Klima-
schutz viel mit dem eigenen Essen zu tun hat, erfuhren die 
Kinder an einer weiteren Station. Saisonalität und Regionalität 
waren Begriffe, die sie anschaulich mit Leben füllten, in dem 
sie Obst und Gemüse nach der jeweiligen Erntesaison in 
Deutschland sortierten.

Zum Abschluss des Tages gab es für die Schule – passend zur 
Europameisterschaft – einen Fairtrade-Fußball.

Text: Kerstin Stiller� Fotos: Elisa Mall

  Rund um „55plus“ / Senioren und Seniorinnen

Beratung in Rentenangelegenheiten 
im Rathaus Aub
Der nächste Termin zur Beratung in Rentenangelegenheiten bzw. 
Aufnahme von Anträgen durch Herrn Weißenberger (Versicher-
tenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund) findet am 
Donnerstag, den 13.6.2024 von 9.00 bis 16.00 Uhr, im Rathaus 
Aub statt. Bei Interesse wenden Sie sich bitte rechtzeitig zwecks 
Terminvereinbarung unter Tel. 09335/9710-0 oder per E-Mail an: 
v.schreiber@vgem-aub.bayern.de an.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Feuerwehr-NOTRUF 112



14 Nummer 6
1. Juni 2024

Vortragsreihe des  
Pflegestützpunktes Würzburg 

Termine zum Vormerken 
- Änderungen vorbehalten -
- Angaben ohne Gewähr - 
Vortragsreihe des Pflegestützpunktes Würz-
burg 
Anmeldung erbeten ,Tel. 0931/207814-14:

Dienstag, 11.6.2024, 14.00 – 15.30 Uhr
Thema: Gesund durch die Sommerhitze
Pflegestützpunkt Würzburg, Bahnhofstr. 11
Anmeldung wird erbeten unter Tel. 0931/20781414 oder über
kontakt@pflegestuetzpunkt-wuerzburg.info
Vortragsreihe:
9.7.2024	 Vorsorge für mehr Selbstbestimmung
13.8.2024	 Depression im Alter
10.9.2024	 Wohnberatung
8.10.2024	 Leistungen der Pflegeversicherung
12.11.2024	 Umgang mit Demenz im Alltag
10.12.2024	 Selbstständigkeit im Alter

Offenes Musterhaus in Kürnach, Prosselsheimer Str. 16
Donnerstag, 13.6.2024

www.WIRKOMMUNAL.de
Informationen, Beratungsangebote und Unterstützung rund 
um die Seniorenarbeit des Landkreises Würzburg sind auf 
der Homepage www.WIRKOMMUNAL.de zu finden. 
Übersichtlich sind die Themenbereiche wie Kulturbrücken, Ge-
nussbuch, Musterhaus, Pflegeberatung, Infopost usw. dargestellt. 
Viele Anregungen und Tipps können auf der Homepage nach-
gelesen werden.

Impfpass checken lassen
Auf der Deutschlandkarte des Robert-Koch-Instituts ist das Bun-
desland Bayern fast vollständig als FSME-Risikogebiet ausgewie-
sen. Ausreichend Schutz bietet lt. RKI nur die vollständige Grund-
immunisierung.
	•	 den Impfpass einfach wieder beim Hausarzt checken lassen, 

ob Auffrischungen nötig sind. 

Info zu Pflegekosten
Kinder von pflegebedürftigen Eltern müssen gesetzlich nur selten 
einen finanziellen Beitrag leisten. Seit 2020 nur, wenn sie mehr 
als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Vermögen und Immobilien 
werden nicht berücksichtigt. 
Generell gilt: Durch Rente, Pflegeversicherung, Wohngeld und 
Pflegewohngeld wird ein Großteil der anfallenden Pflegekosten 
abgedeckt. 
Auch das Gesparte des Pflegebedürftigen wird mit eingerech-
net – jedoch:
	•	 10.000 Euro pro Person sind Schonvermögen.
	•	 Wohneigentum bleibt unangetastet, wenn Partnerin oder Part-

ner dort wohnen
	•	 Geldgeschenke können vom Sozialamt auf 10 Jahre zurück 

eingefordert werden
Vorbeugend können das Wohnhaus oder Wohnung umge-
staltet werden, um möglichst lange in den „eigenen vier 
Wänden“ leben zu können:
	•	 Treppenaufgänge umbauen
	•	 Bad barrierefrei sanieren
	•	 Türen verbreitern
	•	 Stolperfallen (Teppiche, Läufer) entfernen
	•	 für gute Beleuchtung sorgen 
Es gibt viele Möglichkeiten, die Eigenständigkeit im Alter lange zu 
erhalten. Das ist nicht nur gut für Körper und Seele, sondern min-
dert auch Zukunftssorgen.
Die Wohnberatung des Landkreises Würzburg hilft kostenlos und 
unverbindlich bei Fragen, auch zur Abwicklung des Zuschusses 
der Pflegekasse.

Den Sommer genießen:
	•	 Bekannte und Freunde treffen
	•	 sich anregend unterhalten
	•	 Freizeitangebote nutzen

	•	 Wandern, Radfahren, Schwimmen …..
	•	 Auszeit mit einer leckeren Kugel Eis
	•	 Wind, Regen oder Sonne auf der Haut spüren
	•	 bei der Fußball-Europameisterschaft mitfiebern
Über Termine informieren Tagespresse, Flyer, Broschüren, 
Plakate und Veranstaltungskalender – auch digital.   
AKTIV BLEIBEN! 
Aktuelle Broschüren liegen am Rathaus in Aub, Deutsch-
herrnhalle in Gelchsheim oder auch im „ALTEN BAHNHOF“ 
in Gelchsheim zur Mitnahme aus.

  Kirchliche Nachrichten

Trauercafé – Begegnungsort für Trauernde
Am Sonntag, 9. Juni, sind trauernde Menschen wieder zum „Trau-
ercafé“ eingeladen.
Es beginnt um 14.30 Uhr und findet im Nebenzimmer des Cafés  
Schedel in Aub (Marktplatz) statt.
Das Trauercafé möchte in einem geschützten Rahmen und in ei-
ner wohltuenden Atmosphäre die Möglichkeit der Begegnung von 
trauernden Menschen geben.
Es ist offen für alle, unabhängig von Weltanschauung oder Kon-
fession und unabhängig davon, um wen man trauert und wie 
lange der Verlust zurückliegt.
Das Trauercafé ist ein Angebot von ehrenamtlichen Trauerbe-
gleiter*innen im Pastoralen Raum Ochsenfurt und der Katholi-
schen Landvolkbewegung Würzburg.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Info: Burkard Fleckenstein, Tel. 09335/1778

  Soziale Dienste

Sozialstation
Caritas Sozialstation St. Kunigund e. V.
Marktplatz 11; 97285 Röttingen
Tel. 09338/9806111
Fax 09338/9806113
http://www.kunigund.de
E-Mail: amb-pflege@kunigund.de

EUTB®-Teilhabeberatung des BBSB
Wir beraten Sie individuell, kostenlos und umfassend an einem 
Ort Ihrer Wahl. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Angehörigen. 
Tel. 0931/46529511
Mobil: 0151/25045151 (Volker Tesar)
Mobil: 0171/7955759 (Barbara Noll) 
teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org

Sozialdienst katholischer Frauen Würzburg
Hilfe in unsicheren Zeiten
Wir beraten vor Ort, telefonisch, 
teilweise online oder per Video.
Infos zu Öffnungs- und Sprech-
zeiten finden Sie auf unserer 
Homepage.

Frauenberatungsstelle | FBS im SkF
Beratung und Begleitung für Frauen zu allen Fragen, Konflikten 
und bei Gewalterfahrung
Tel. 0931/450070, fbs@skf-wue.de | www.fbs.skf-wue.de
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Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsberatung | 
KSB im SkF
Beratung und konkrete Unterstützung in allen Fragen und Kon-
fl ikten rund um das Thema Schwangerschaft
Tel. 0931/13811, ksb-wue@skf-wue.de 
www.schwanger.skf-wue.de

Frauenhaus | FH im SkF
Beratung und Schutzraum bei häuslicher Gewalt
Tel. 0931/4500777, fh@skf-wue.de | www.skf-wue.de

Erziehungsberatung für Familien, Kinder und Jugendliche
Beratung bei Fragen zu Erziehung, Probleme in der Schule, Tren-
nung und Scheidung, Entwicklung des Kindes
jeden Donnerstag im Familienstützpunkt Hauptstraße 31, Aub - 
Jelena Rösch
Tel. 0172/9728132
rösch.jelena@skf-wue.de | www.skf-wue.de

Telefon- und Notfallseelsorge
 • Diakon Winfried Langlouis Röttingen, Tel. 09338/378656, 

0151/26757313
 • Telefonseelsorge u. Krisendienst Würzburg e. V., 
  Tel. 0800/1110111, 0800/1110222
 • Krisendienst: Tel. 0931/571717

 • Wildwasser Würzburg e. V. (Für Frauen), Tel. 0931/13287
 • Gewalt gegen Frauen: Tel. 0800/0116016
 • AWO Frauenhaus: Tel. 0931/619810

 • Kinder- u. Jugendtelefon, Tel. 0800/1110333
 • Deutscher Kinderschutzbund e. V., Würzburg, 
  Tel. 0931/15177

 • Ehe-, Familien-, Lebensfragen, Tel. 0931/386-69000

 • Trauer nach Suizid, Würzburg, Tel. 0931/373468

 • Mobbing-Beratungsstelle
  (Fair am Arbeitsplatz), Würzburg, Tel. 0931/38665328

 • Schuldnerberatung 
  Christopherus GmbH Würzburg, Tel. 0931/322413

  Ärzte- und Apothekennotdienst

Ärzte- und Apothekennotdienst
für Aub und Umgebung
Notarzt: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Giftnotruf München: 089/19240

Zahnärztlicher Notdienst
30.5. 2024 – 2.6.2024 Dr. med. dent. Mathias Freitag, 
 Badgasse 11, 97199 Ochsenfurt,
 Tel. 09331/5656
8.6.2024 u. 9.6.2024 Philipp Gura, Bahnhofstr. 5, 
 97285 Röttingen, Tel. 09338/99899
15.6.2024 u. 16.6.2024 Dr. med. dent. Kilian Hellmuth, 
 Marktplatz 24, 97239 Aub, Tel. 09335/362
22.6.2024 u. 23.6.2024 Dr. med. dent. Martin Jobst, Jahnstr. 5,
 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/3301

29.6.2024 u. 30.6.2024 Johannes Klinke, Uffenheimer Str. 12,
 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/1022
Weitere zahnärztliche Notdienste standen zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses nicht fest. Sie fi nden diese auch unter: www.
notdienst-zahn.de.

Apothekennotdienst
Beginn 8.00 Uhr bis 7.59 Uhr des Folgetages
1.6.2024 Stadt-Apotheke, Hauptstr. 40, 
 97199 Ochsenfurt Tel. 09331/2330
2.6.2024 Tauber-Apotheke, Rothenburger Str. 1, 
 97285 Röttingen, Tel. 09338/981824
8.6.2024 Engel Apotheke im Mainärztehaus, Jahnstr. 5, 
 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/9833378
9.6.2024 Schwanen-Apotheke, Marktplatz 8, 
 97239 Aub, Tel. 09335/595
15.6.2024 Klingentor-Apotheke, Tückelhäuser Str. 9, 
 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/80665
16.6.2024 Stern-Apotheke, Würzburger Str. 20, 
 97215 Uffenheim Tel. 09842/444
22.6.2024 Adler-Apotheke, Marktstr. 6, 
 97340 Marktbreit, Tel. 09332/3423
23.6.2024 Schwalben-Apotheke im Knaus-Center, 
 Marktbreiter Str. 11, 97199 Ochsenfurt,
 Tel. 09331/983377
29.6.2024 Franken-Apotheke, Ansbacher Str. 5, 
 97215 Uffenheim, Tel. 09842/8271
30.6.2024 Stadt-Apotheke im Edeka, Nürnbergerstr. 5, 
 97125 Uffenheim, Tel. 09842/953540

  Blutspendetermine in der Umgebung

Donnerstag, 20.6.2024 – Giebelstadt
Grundschule, Schulstr. 1
16.30 – 20.00 Uhr
Dienstag, 25.6.2024 – Gollhofen
Gasthof Stern, Im Saal, Hauptstr. 3
16.30 – 20.30 Uhr

Vorschau:
Montag, 1.7.2024 – Röttingen
Grundschule, Schulstr. 5
17.00 – 20.30 Uhr

Bitte bringen Sie zu jeder Spende Ihren Blutspende- und Perso-
nalausweis mit. Danke

  Neues aus unseren Büchereien

Stadtbücherei Aub
Liebe Leserinnen und Leser
Wir haben wieder viele neue Bücher für Sie besorgt
zum Beispiel:
- Komm schon Baby! von Ellen Berg
- Breitseide von Gisela Pauly
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- Zeit zu verzeihen von Hera Lind
- Das Haus der Wiederkehr von Jojo Moyes
- Und Großvater atmete mit den Wellen von Trude Teige
u.v.m.
Für Kinder:
- Zauberhafte Freundinnen
- 100 funkelnde Zauberkleider
- Chilli, Schote und jede Menge Chaos
- Rosen und Seifenblasen
- Ein Schnabel voll Glück
- Lucky Luke-Gedächtnisschwund
- Bätrenalarm im Internat
- Die Super duper Schulfest-Show
u.v.m.

Für Kleinkinder:
- Anna mag Oma und Oma mag Äpfel
- Der wildeste Bruder der Welt
- Was macht die Polizei
- Wimmelbuch Feuerwehr
- Der Löwe mit dem Wackelzahn
- Wie Bären leben
u.v.m.
Denise Neeser, Büchereileitung
und das Team der Ehrenamtlichen

Öffnungszeiten:
Dienstag: 	 15.00 –17.00 Uhr
Freitag:	   9.00 – 11.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr
Tel. 09335/971027

Kath. Öffentliche Bücherei Gelchsheim im 
Gemeindehaus
Kath. Öffentliche Bücherei Gelchsheim im Gemeindehaus
Email: buecherei@gelchsheim.de
Telefon-Nr. 09335/997422

Geöffnet:
Sonntag		 12.30 – 13.30 Uhr
Dienstag		 16.00 – 17.00 Uhr

Bibliotheksführerschein für die Vorschulkinder:
Dieses Jahr wollen 11 Kinder den Bibliotheksführerschein ma-
chen.
Sie besuchen am 11. und 17. Juni um 11.00 Uhr die Bücherei zum 
Kennenlernen und Bücherausleihen.
Am Dienstag, den 25. Juni um 11.00 Uhr feiern wir den Abschluss 
mit dem Kindergarten und die Kinder bekommen ihre Urkunden 
überreicht.

AUS DEM VEREINSLEBEN

  Vereine Aub

Freiwillige Feuerwehr Aub

  

es ergeht herzliche Einladung an alle Mitglieder 
Aktive bitte in Dienstuniform! 

Termine Mai/Juni
Mittwoch, 29. Mai, 18.45 Uhr
Besuch des Feuerwehrfestes in Aufstetten
Treffpunkt am Feuerwehrhaus – mit Florishirt
Montag, 10. Juni, 19.30 Uhr
3. Frühjahrsübung – zahlreiche Teilnahme er-
wünscht

Montag, 17. Juni, 18.00 Uhr
Besuch des Feuerwehrfestes in Fuchsstadt
Treffpunkt am Feuerwehrhaus – mit Florishirt
Frank Jacob, Vorsitzender

AKUV Aub

Förderverein Fränkisches Spitalmuseum Aub

Blues- und Rockmusik in Aub!
Live-Konzerte unterm Glasdach auf der Spitalbühne!
Unser Programm 2024:
Freitag, 21.6.2024 – Sonnie Ronnie and the Shotguns
Das Powertrio um Bandleader Norbert „Sonnie Ronnie“ Schotten-
hamml bietet einen heißen Querschnitt aus Blues, Rhythm n´ 
Blues und Old School Rock n´ Roll. Fans von Hendrix, Clapton, 
Stevie Ray Vaughan werden sich freuen.
Eintritt frei!
Beginn 19.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.
Für kühle Getränke, zu entspannten Preisen, ist bestens gesorgt.
Die Band und Still got the Blues freuen sich auf Euren Besuch!

Historische Trachten- und Stadtkapelle Aub
Sonntag, 9. Juni
Teilnahme am Umzug beim Kreismusikfest in Kirchheim
Sonntag, 16. Juni
Musikalische Unterhaltung beim Sommerfest des Senioren-
heimes Aub
Freitag, 28. Juni
Musikalische Begleitung beim Festakt „20 Jahre Fränkisches 
Spitalmuseum Aub“

Reichelsburgfest
vom 31.5. – 2.6.2024 auf der historischen Reichelsburg in 
Baldersheim
Auch dieses Jahr findet in Baldersheim bei Aub wieder das his-
torische Reichelsburgfest auf der Burgruine der Reichelsburg statt.
Freitag, 31. Mai
Nach 10 Jahren spielt auf der Burg wieder eine Live-Band. 
„N.O.T“ bedient das Publikum mit ausgewählten Klassikern der 
Szene, wie etwa von Iron Maiden, Motörhead, Dio, Megadeth, 
Judas Priest, AC/DC oder Metallica. Im Burghof wird die Nacht 
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zum Tag gemacht und unter freiem Himmel abgefeiert. In den 
dunklen Gewölbekellern der Burg wird es Getränke nach altem 
Rezept geben.
Samstag, 1. Juni
Am Samstagabend übernehmen der Truchsess und seine Burg-
frau, die Schlüssel der Burg. Als besondere Attraktion gibt es in 
diesem Jahr den schon legendären Ritterschmaus. Eine ganze 
Sau wird vor Ihren Augen frisch gegrillt. Für die musikalische Un-
terhaltung auf der Burg sorgen ab 18.30 Uhr dieses Jahr die 
„Stalldorfer Musikanten“.
Ab 20.00 Uhr bekommt der Truchsess vom Bürgermeister der 
Stadt Aub für den Zeitraum des Festes die Schlüssel der Burg 
überreicht.
Sonntag, 2. Juni
Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst auf der Burg. Im Anschluss sind alle herzlich zum 
Fränkischen Hochzeitsessen eingeladen. Die „Acholshäuser 
Musikanten“ werden das Fest am Vormittag musikalische um-
rahmen.
Um 14.00 Uhr zeigen die Jugendkapellen und Flötenkinder ihr 
musikalisches Können.
Ab 19.00 Uhr wird mit dem RhönQuartett unter dem Motto „Blas-
musik pur“ das Fest seinen musikalischen Abschluss fi nden.
Der Turm der Reichelsburg wird am Sonntag für die Besucher des 
Festes geöffnet sein.
Der Truchsess und seine Burgfrau wünschen Ihnen ein unver-
gessliches Wochenende in Baldersheim und freuen sich 
darauf, Sie persönlich auf der Reichelsburg begrüßen zu 
dürfen.

Tennisclub Aub
Sommertraining
Das wöchentliche Training für Kinder/Jugendliche/
Erwachsene hat am 25. April 2024 begonnen.
Du hast noch Interesse daran teilzunehmen?

Du bist schon bei uns dabei?
Oder ein Neuling, egal ob aus Aub oder den umliegenden Ort-
schaften und möchtest gerne Tennis spielen?
Dann melde dich jetzt noch bei Matthias Gans, Tel. 09335/997063 
oder Johannes Gunkelmann, Tel. 09335/6779991 oder schreibe 
uns eine E-Mail an tcaub@t-online.de.
Bei Bedarf können Tennisschläger anfangs vom Verein kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden.

Ab sofort – wöchentlicher Dienstagstreff
Hallo,
auch in diesem Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, sich in un-
gezwungener Atmosphäre zum Tennisspielen zu treffen. Dieses 
Jahr fi ndet unser Tennistreff wieder am DIENSTAG statt. Du hast 
Zeit und Lust, etwas Sport zu machen? Dann komm doch einfach 
vorbei. Beim DIENSTAGSTREFF können sich alle Tennisbegeis-
terten wöchentlich ab ca. 18.30 Uhr treffen und den Schul-/Ar-
beitstag bei Sport und Geselligkeit ausklingen lassen. Dies soll 
auch eine Anlaufstelle für diejenigen sein, die nicht die Möglichkeit 
haben, jede Woche zu spielen, aber dennoch ab und zu Zeit dafür 
fi nden.
Wir freuen uns auf euch.

Mannschaft – Midcourt U 10 Nordliga 2 Gr. 509
Termine:
- 9.6.  TG Kitzingen II – TC Aub
- 16.6.  TC Aub – TC Rot-Weiß Gerbrunn II
- 23.6.  TC Aub – TC Weiß-Blau Würzburg
- 30.6.  SG Randersacker – TC Aub
- 7.7.  TC Aub – TC Iphofen
jeweils um 15.00 Uhr
Wir laden alle Interessierten ein, unseren Nachwuchs tatkräftig zu 
unterstützen und wünschen viel Erfolg!

Unsere Termine 2024:
Sonntag, 29. September: 
Saisonabschluss mit Schleifchenturnier

Verschönerungsverein Aub

“Tag der offenen Gartentür”

“Tag der offenen Gartentür”
Eröffnungsveranstaltung

im Landkreis Würzburg

Samstag, 8. Juni 2024
um 16.00 Uhr

im Spitalgarten des
Fränkischen Spitalmuseum in Aub

Musikalische Umrahmung
durch das “Duo Tacaeddisch“

Sonntag, 9. Juni 2024
10.00 Uhr - 17.00 Uhr

Der Spitalgarten ist mit dabei!

  Vereine Gelchsheim

Liederkranz Gelchsheim
Wir laden herzlich zu unseren Chorprojekt-2024-Konzerten ein:
Sa, 15. Juni – Deutschherren-Halle Gelchsheim
Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr
Sa, 22. Juni – Spitalbühne Aub
Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr
Kartenvorverkauf:
An den Dienstagen, 28.5.2024, 4.6.2024, 11.6.2024 jeweils von 
19.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Deutschherren-Halle
und ab 28.5.2024 bei Friseursalon Struwwelpeter, Hauptstr. 41, 
97255 Gelchsheim und Getränke Hirth, Inh. Stüber, Uffenheimer 
Str. 8, 97239 Aub
Die Eintrittskarten sind bei Abholung bar zu zahlen.
Erwachsene 8 Euro, Jugendliche ab 14 Jahren 5 Euro
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Musikkapelle Gelchsheim
Liebe Freunde der MKG,
schon bald fi ndet wieder das nächste Schloss- 
und Seefest in Gelchsheim statt.
Darum zum Vormerken hier schon mal das dies-

jährige Festprogramm.
Bis dahin gibt es auch noch einige Möglichkeiten, unserer Blas-
musik zu lauschen bei gemütlichen Stunden in Gaubüttelbrunn, 
Harthausen, Bütthard oder beim Gelchsheimer Johannisfeuer.
Wir freuen uns, diesen Sommer mit euch zu feiern!
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Terminvorschau:
Do., 30.5.2024, 11.00 Uhr: 
Auftritt bei den Blasmusiktagen in Gaubüttelbrunn
So., 2.6.2024, 11.00 Uhr: 
Auftritt beim Dorffest in Harthausen
Fr., 28.6.2024, 19.00 Uhr: 
Johannisfeuer am Sportplatz
So., 14.7.2024, 17.30 Uhr: 
Auftritt beim Fest in Bütthard
Fr. – So., 19. – 21.7.2024: 
Schloss- und Seefest
gez. Simon Geßner
- Schriftführer der MKG -

Obst- und Gartenbauverein Gelchsheim
TERMINVORSCHAU – Mai/Juni 2024:
	•	 Landesgartenschau Baden-Württemberg:
		  Wangen im Allgäu vom 26.4. bis 6.10.2024
		  www.lgswangen2024.de
	•	 Landesgartenschau Bayern:
		  Kirchheim b. München vom 15. Mai bis 6. Oktober 2024
		  www.kirchheim2024.de
	•	 Mi., 5.6.2024 – online-Seminar
		  Landesverband Gartenbau 18.00 Uhr
		  „Zecken – unbeliebte Bewohner im Garten“
		  Referentin: Christine Mayer, SVLFG
		  www.gartenbauvereine.org
	•	 Di., 11.6.2024, An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim
		  „Bienenfreundliche Gärten – Lebensräume für Wild- und Ho-

nigbienen gestalten und pflegen“: 9.00 bis 16.00 Uhr
		  Veranstalter: Institut für Bienenkunde und Imkerei
		  Veranstaltungsort: An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim
	•	 15./16.6.2024 – Rosenmesse in Königsberg
		  www.rosenmesse.de

	•	 Mittwoch, 3. Juli 2024 – Beetpflege
	•	 Tag der offenen Gartentüre des Landkreises Würzburg
		  Sonntag, 9. Juni 2024 von 10.00 bis 17.00 Uhr 
		  Die Bandbreite der teilnehmenden Gärten reicht von frucht-

baren Nutzgärten bis hin zu abwechslungsreich gestalteten 
Wohngärten.

		  Infobroschüren liegen am „Alten Bahnhof“ in Gelchsheim sowie 
am Rathaus in Aub aus.

		  www.bezirksverband-gartenbau-unterfranken.de/veranstaltun-
gen/tag-der-offenen-gartentuer/

		  Samstag, 8. Juni 2024 – Auftaktveranstaltung in Aub – 16.00 Uhr 
Kräutergarten am Spitalgelände

		  Bayernweit findet der Tag der off. Gartentüre am Sonntag, 
30.6.2024 statt.

Der Kreisverband Gartenbau Würzburg beteiligt 
sich auch 2024 wieder am Streuobstprogramm 
der Bayerischen Staatsregierung, nachdem im 
letzten Jahr über 650 Bäume landkreisweit ge-
pflanzt wurden.
Interessierte können sich an den OGV Gelchs-
heim wenden. Die Baumbestellungen werden 

gesammelt, vom Kreisverband für das Förderprogramm bearbei-
tet und die Ausgabe der Bäume organisiert. 
Die Vielfalt an möglichen Hochstammbäumen ist unter
www. bayern-streuobstpakt.de oder www.streuobst-in-bayern.de 
oder www.lfl.bayern.de/streuobst zu finden sowie das Förder-
programm „Streuobst für alle“.
OGV Gelchsheim – nähere Info bei:
1. Vors. Annemarie Büser oder unter ogv-gelchsheim@t-online.de
Für eine Baumbestellung werden Anschrift des Interessenten und 
Adresse bzw. Flur-Nummer des Grundstücks benötigt.
Obstbaum/-bäume wird kostenlos zur Verfügung gestellt
Streuobstberaterin des Landkreises Würzburg:
Frau Lena Wunderlich
Tel. 0931/8003-5456
Mail: l.wunderlich@lra-wue.bayern.de
Lust auf heimisches Obst? Das alles kann gepflanzt werden:
	•	 Kernobst (Apfel und Birne)
	•	 Steinobst (Pflaume, Mirabelle und Kirsche)
	•	 Walnuss
	•	 Quitte
	•	 Wildobst wie Vogelkirsche, Holzapfel, Wildbirne, Eberesche, 

Speierling, Elsbeere, Maulbeere, Esskastanie, Mispel

Danke
an alle Helfer und Helferinnen, welche uns so tatkräftig bei der 
Durchführung des 2. Straßenflohmarktes unterstützt haben. Viel 
Lob haben wir für die reich bestückte Kuchentheke erhalten und 
danken herzlich allen Kuchenbäckerinnen für die süßen Leckereien. 
Alle Besucher wurden reichlich mit Sonnenschein und einer gro-
ßer Auswahl an allerlei Flohmarktsachen für ihr Kommen belohnt. 
Gemeinschaftlich wurde die Bewirtung durch den Jugendclub 
Gelchsheim e. V., Kindergarten Gelchsheim, Bürgerverein Gelchs-
heim und den OGV zum Wohle der kleinen und großen Gäste 
übernommen. Vielen Dank auch für alle eingegangenen Geld-
spenden.

– alle Angaben ohne Gewähr/Änderungen vorbehalten –

SV Gelchsheim
Mitgliederversammlung 2024
Herzliche Einladung an alle Mitglieder des Sportvereins Gelchs-
heim zur jährlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 
6.6.2024 um 19.00 Uhr im Sportheim.
Tagesordnung:
	 1.	Begrüßung
	 2.	Bericht des Vorstandes
	 3.	Kassenbericht
	 4.	Bericht der Kassenprüfer
	 5.	Entlastung der Vorstandschaft
	 6.	Neuwahlen
	 7.	Berichte der Abteilungsleiter
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 8. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
 9. Ausblick
 10. Sonstiges, Wünsche, Anträge
Satzungsgemäß kann jedes Mitglied bis mindestens 4 Tage vor 
der Versammlung beim Vorstand schriftlich Anträge einreichen.

Fußball-Europameisterschaft 2024 im Sportheim
Wir übertragen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im 
Sportheim:
 • Deutschland – Schottland, Freitag 14.6. um 21.00 Uhr 
  (Sportheim öffnet um 20.00 Uhr)
 • Deutschland – Ungarn, Mittwoch 19.6. um 18.00 Uhr 
  (Sportheim öffnet um 17.30 Uhr)
 • Schweiz – Deutschland, Sonntag 23.6. um 21.00 Uhr 
  (Sportheim öffnet um 20.00 Uhr)
Wir freuen uns über zahlreiche Fans, die die deutsche Mannschaft 
anfeuern!

U7 Bambini-Fußball-Mannschaft SV Gelchsheim/TSV Aub
Du hast Lust auf Bewegung und suchst eine sportliche Heraus-
forderung? Du spielst gerne Fußball? Du bist zwischen 4 und 7 
Jahre alt? Du kommst aus Gelchsheim oder Aub oder deren Orts-
teilen? Dann schau doch einfach mal beim Bambini-Fußballtrai-
ning des SV Gelchsheim/TSV Aub vorbei. Wir trainieren einmal 
wöchentlich immer am Dienstag, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
auf dem Fußballplatz in Gelchsheim.
Beim Training, bei dem du spielerisch erste fußballerische Er-
fahrungen sammeln kannst, steht eindeutig der Spaß im Vorder-
grund! Haben wir dein Interesse (oder das deiner Eltern) ge-
weckt?!? Dann schau doch spontan einfach mal vorbei. Für 
weitere Rückfragen und Informationen steht der Trainer Johannes 
Gunkelmann (Tel. 0151/17404861) zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf dich!

Besucht uns auf Social Media! Spieltermine, Spielberichte und 
Aktuelles aus dem Verein:
Facebook                     Instagram                  Whatsapp

          

  Vereine Sonderhofen

Reservistenkameradschaft/Soldaten-Kame-
radschaftsverein Sonderhofen
Ausfl ug des SKV Sonderhofen
Der Ausfl ug des SKV führt uns in diesem Jahr nach Magdeburg 
und Umgebung.
Die Fahrt fi ndet vom 15. bis 18. August statt. Übernachten werden 
wir mit Frühstück und Halbpension im Achat-Hotel (****) am Stadt-
rand von Magdeburg.
Unsere Ausfl ugsziele sind:
• Magdeburg (mit Stadtführung), Dom, Hundertwasserhaus, 

Jahrhundertturm, Schiffshebewerk Rothensee mit Schifffahrt 
auf dem Wasserstraßenkreuz

• Halberstadt und Langenstein (Höhlenwohnungen)
• Quedlinburg
• Tangermünde und Kloster Jerichow
Anmeldungen bei: Kurt Müller, Tel. 09337/99855

Sportverein Sonderhofen 1946

Italienischer Abend
des SV Sonderhofen 1946 e.V.

Samstag,
29. Juni 
2024

am Sportheim Sonderhofen

(auch zum Mitnehmen)

Für gute Stimmung sorgt ab 20:00 Uhr 
das DUO M&M

Auf viele Gäste aus Nah und Fern und einen gemütlichen Abend freut sich der SV Sonderhofen 1946 e.V.

14:30 Uhr: 
Jugendspiel U11 gegen 
Hopferstadt

15:30 Uhr: 
Jugendspiel U13 gegen 
Eibelstadt

17:00 Uhr: 
Herrenspiel (SG) SV Gelchsheim 
gegen SGM Taubertal/Röttingen

ab 14:00 Uhr:

ab 17:00 Uhr: 
(auch zum Mitnehmen)

Vorbereitungsspiele 1. Mannschaft
Sa., 22.6.2024, 16.00 Uhr, SVS – Kürnach
So., 30.6.2024, 17.00 Uhr, SG Buchbrunn-Mainstockheim – SVS 
Spielort: Buchbrunn

Aufruf der Fußballjugend
Um auch weiterhin den erfolgreichen Weg der Aus- und Weiter-
bildung der Fußballjugend des SV Sonderhofen 1946 e. V. be-
schreiten zu können, suchen wir für die kommende Saison drin-
gend nach Jugendtrainern und Jugendbetreuern, die uns hierbei 
unterstützen.
Interessierte können gerne persönlich auf unseren Gesamtju-
gendleiter Moritz Landwehr zugehen.
Social-Media-Begeisterte gesucht
Du bist gerne in Social Media (Instagram/Facebook) unterwegs 
und möchtest ein Teil des Social Media Teams für die Repräsen-
tation unseres Sportvereins werden? Dann melde dich bei Moritz 
Landwehr.
Platzwart/Rasenmäherfahrer gesucht
Der Sportverein Sonderhofen sucht ab sofort für die Pfl ege des 
Sportplatzes einen Platzwart/Rasenmäherfahrer.
Hast du Lust – ob Jugendlicher, Erwachsener oder Rentner – in 
unserem Team mit anzupacken?
Dann melde dich bei Jochen Müller, Benjamin Kremer oder Wolf-
gang Pauscher.

Mittwochs-Workout
Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr fi ndet unser wöchentliches Workout 
mit unsere Trainerin Sophia Kinzinger in der Schulturnhalle statt. 
Wir freuen uns auf viele sportbegeisterte Teilnehmer!

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR? In Notfällen kann dies entscheidend sein!
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Musikverein Sonderhofen
Außerordentliche Mitgliederversammlung
Am Donnerstag, 4.7.2024 fi ndet um 20.00 Uhr eine außerordent-
liche Mitgliederversammlung mit folgender Tagesordnung im 
Musikheim statt:
1. Begrüßung
2. Nachwahlen
3. Schriftliche Anträge
4. Wünsche und Anregungen
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
Anträge zur Versammlung sind bis zum 20. Juni 2024 schriftlich 
beim 1. Vorsitzenden Michael Bergmann einzureichen.
S. Neckermann, Schriftführerin

VIELEN 
DANK

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr!

Euer Musikverein Sonderhofen e. V. 

Unser Musikfest am 30. April und 
1. Mai 2024 war ein voller Erfolg.

Danke...
• an die vielen fleißigen Helferinnen und 

Helfer, ohne die das Fest nicht hätte 
stattfinden können,

• an die Kuchenspender für die leckeren 
Kuchen und Torten,

• an die Musikkapellen aus Harthausen und 
Bütthard für die tolle musikalische 
Unterhaltung,

• an unsere Nachbarn
• und natürlich an die vielen, vielen kleinen 

und großen Besucherinnen und Besucher!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im 

Euer Musikverein Sonderhofen e. V. 

Unser Musikfest am 30. April und 
1. Mai 

Danke...
• an die vielen fleißigen 

Helfer, 
stattfinden 

• an die Kuchenspender für die leckeren 
Kuchen und Torten,

• an die Musikkapellen aus Harthausen und 
Bütthard
Unterhaltung,

• an unsere Nachbarn
• und natürlich an die vielen, vielen kleinen 

und großen 

SONSTIGE  
BEHÖRDENINFORMATIONEN

Informationsangebot zur Existenzgründung, 
Existenzerhaltung und Unternehmensnach-
folge
In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e. V. wird 
der Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe und 
Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. Bei 
dieser ersten Orientierung wird mit dem interessierten Betrieb 
individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und 
Wege von Problemlösungen entwickelt (z. B. Planungs- und Fi-
nanzierungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, 
Marketing, Unternehmensübergaben, etc.). Dieses erste Orientie-
rungsgespräch ist kostenlos. 
Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de.
Der nächste Sprechtag ist am Mittwoch, 12. Juni 2024 von 9.00 
bis 12.00 Uhr. Anmeldung bei Brigitte Schmid, Landratsamt Würz-
burg, Kreisentwicklung, Tel. 0931/8003-5112.

Manöver und andere Übungen; einzelne 
Übungen der Bundeswehr einzelne Übungen 
der verbündeten Streitkräfte
Die InfS Hammeldburg, III. Inspektion führt nachstehende Übung 
durch: 
LKdoÜbNr.:  195-6-11-DE
Übungszeitraum: 4.6.2024 bis 6.6.2024
Name der Übung:  Fallschirmsprungdienst Führerweiterbildung 

Infanterieschule
Übungsraum:   Giebelstadt, Gaukönigshofen, Sonderhofen, 

Bütthard, Kirchheim und Geroldshausen
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Insbesondere wird auf die Ge-
fahren hingewiesen, die von liegengebliebenen Sprengmitteln 
(Fundmunition und dergl.) ausgehen. Jeder Fund ist sofort der 
nächsten Polizeidienststelle zu melden.
Manöverschäden werden wie folgt abgewickelt:
Von den ausländischen Streitkräften allein oder gemeinsam mit 
der Bundeswehr verursachte Schäden (gemeinsame Manöver) 
von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Schadensregu-
lierungsstelle des Bundes, Drosselbergstraße 2, 99097 Erfurt.
Von der Bundeswehr allein verursachte Schäden sind bei der je-
weiligen Stadt oder Gemeinde anzumelden, die die Anträge je 
nach Schadensereignis an das zuständige Bundeswehr-Dienst-
leistungszentrum oder die Wehrbereichsverwaltung Süd weiter-
leitet.

Eberth, Landrat

Workshop der Allianz Fränkischer Süden

zur Gestaltung der Zukunft des
„Fränkischen Südens“

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Allianz "Fränkischer 
Süden",
wir laden Sie herzlich zu unserer Beteiligungsveranstaltung 
im Rahmen der Neuerstellung des Integrierten Ländlichen 
Entwicklungskonzepts (ILEK) ein. Ihre Ideen und Impulse 
sind hier von großer Bedeutung, um gemeinsam 
nachhaltige Maßnahmen für die ILE „Fränkischer Süden" zu 
entwickeln.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich an dem folgenden 
Format beteiligen:

Für Fragen wenden Sie sich gerne an die 
ILE-Umsetzungsbegleitung Frau Annette Barreca

E-Mail: umsetzungsbegleitung@giebelstadt.de
Tel.: 09334-808 40

Bürgerbeteiligung - Ausarbeitung von  
Maßnahmen*

Auf Basis der vorangegangenen digitalen 
Beteiligungsformate zur Ideenfindung sollen 
in diesem Termin konkrete Maßnahmen 
ausgearbeitet werden.

Datum: 15. Juli 2024 - Uhrzeit: 19:00 Uhr 

Ort: Spitalbühne in Aub

*Keine Anmeldung erforderlich

Bürgerbeteiligung
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Gewusst wie! – Praxistipps für den richtigen 
Sommerschnitt von Streuobstbäumen und 
die Förderung von Streuobstflächen
Streuobstwiesen sind Rückzugsorte für unzählige Tier- und Pflan-
zenarten. Durch die naturnahe Pflege können diese Biotope er-
halten bleiben. Doch wie lassen sich die oft überalterten Bestände 
naturnah pflegen und erhalten? Welche finanziellen Fördermög-
lichkeiten existieren für Streuobstflächen?
Die Öko-Modellregion lädt am Freitag, den 5. Juli von 17.00 bis 
20.00 Uhr zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein Erla-
brunn zu einer Begehung einer biozertifizierten Streuobstwiese 
in Erlabrunn ein. Praktische Tipps und Hinweise zum richtigen 
Sommerschnitt von Obstbäumen gibt die Kreisfachberaterin für 
Gartenkultur und Landespflege Jessica Tokarek. Infos zur Zertifi-
zierung von Streuobstflächen und Fördermöglichkeiten gibt die 
Streuobstberaterin Lena Wunderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten. 
Aktuelle Informationen zur Veranstaltung sowie zur Anmeldung 
sind auf der Homepage www.oekomodellregionen.bayern/stadt.
land.wue./termine abrufbar. 
Fragen beantwortet Hanna Dorn, Tel. 0931/8003-5108, 
E-Mail: oekomodellregion@lra-wue.bayern.de.

Denkmale für den Tag des offenen Denkmals 
2024 gesucht
Eigentümer und Gemeinden können sich bis 30. Juni an-
melden
Hinter die Kulissen von Kirchen, Höfen, Fachwerkhäusern, Tür-
men oder Schlössern schauen – darum geht es beim bundes-
weiten Tag des offenen Denkmals, der am 8. September 2024 
stattfindet. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz wählte dieses 
Jahr das Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. 
Denkmale bringen als Zeugen der Vergangenheit eine Fülle an 
individuellen Geschichten mit – auch im Landkreis Würzburg. Bau- 
und Bodendenkmale, Garten- und Landschaftsdenkmale, beweg-
liche Denkmale oder auch traditionelle handwerkliche Techniken 
können ihre Besonderheiten einem breiten Publikum präsen-
tieren.
Noch bis zum 30. Juni 2024 können sich Gemeinden und auch 
Eigentümerinnen und Eigentümer eines Denkmals zum Tag des 
offenen Denkmals 2024 anmelden.
Weitere Informationen und eine Online-Anmeldung gibt es unter 
www.tag-des-offenen-denkmals.de.
Die Anmeldung ist auch über ein Formular möglich, welches das 
Team der Unteren Denkmalschutzbehörde auf Anfrage gerne zur 
Verfügung stellt. Ansprechpartnerinnen sind Frau Dürr per E-Mail: 
b.duerr@lra-wue.bayern.de oder unter Tel. 0931/8003-5423 und 
Frau Melchior per E-Mail: t.melchior@lra-wue.bayern.de oder 
unter Tel. 0931/8003-5417.
Die Untere Denkmalschutzbehörde bittet darum, auch Online-An-
meldungen mitzuteilen, da der Landkreis Würzburg für alle inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürger eine Übersicht über die Ver-
anstaltungen und die zur Besichtigung freigegebenen Denkmäler 
veröffentlichen wird.

App natur.digital.bayern
Die App natur.digital.bayern bietet 
Wander und Tourenvorschläge in 
ganz Bayern vom kleinen Spazier-
gang bis zur anspruchsvollen Wan-
dertour. Ziel ist es, Bayerns Bür-
gerinnen und Bürgern interessante 
Orte in der heimischen Natur näher 

zu bringen und die Artenkenntnis in der Bevölkerung zu steigern.
Das macht die App natur.digital so einzigartig
	•	 enthält Ausflugsvorschläge für unterschiedliche Personen-

gruppen vom stadtnahen Spaziergang über den entspannten 
Familienausflug bis hin zur fordernden Wandertour.

	•	 erklärt Pflanzen, Tiere und Besonderheiten entlang des Wegs 
	•	 liefert sichere Toureninformationen , da alle Inhalte der App von 

Experten stammen 
	•	 schützt die Privatsphäre der Nutzer, da deren Verhalten nicht 

getrackt wird 
	•	 ist kostenlos, werbefrei und kann auch offline genutzt werden 
Und sie wird laufend um neue Routen, Tier-, Pflanzen- und Le-
bensraumprofile ergänzt. So erfährt man immer wieder Neues und 
Spannendes 
Herausgeber: Freistaat Bayern 
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Bundesagentur für Arbeit Würzburg
Bildungsmesse „KommWeiter in Unterfranken“ 

KommWeiter in Unterfranken
Bildungsmesse für Beschäftigte, 
Arbeitsuchende und Arbeitge-
bende, Geflüchtete, Wiederein-
steigende, Weiterbildungsinte-
ressierte und Studienzweifler 
(Eintritt frei)

27. Juni 
14.00 bis
18.00 Uhr 

Burkardushaus 
Tagungszentrum am 
Dom in Würzburg 

Online-Veranstaltungen im Juni 2024

Thema Referent/in Datum Uhrzeit

„Hol mich hier raus!“ 
– Der Arbeitsmarkt und 
seine Veränderungen. 
Findet man noch einen 
passenden Job?

Frau Füßl, Herr 
Wollmershäuser
Integrationsbera-
tung   

3. Juni 
10.00 
– 11.00 
Uhr 

Was können wir uns 
noch leisten? 
Die Schuldnerberatung 
informiert

Herr Morfeld
Christophorus- 
Gesellschaft 

5. Juni 
11.30 
– 12.00 
Uhr 

Typgerecht schlagfer-
tig

Frau Stegherr,
Karriereberate-
rin, Coachin 

18. Juni 
15.30 
-17.30 
Uhr 

Digitaler Elternabend: 
Ausbildung und Studi-
um bei der Bundes-
agentur für Arbeit 
(Einwahll ink unter : 
https://www.arbeitsagen-
tur.de/vor-ort/wuerzburg/
ausbildung-fuer-mein-
kind) 

Frau Katzorek
Ausbildung und 
Qualifizierung

18. Juni 
18.00 
– 19.00 
Uhr

Erfolgreiche Bewer-
bungsschreiben und 
Tipps für das Vorstel-
lungsgespräch 

Frau Brückner
Beauftragte für 
Chancengleich-
heit

26. Juni 
16.00 
– 17.30 
Uhr  

Zulassung zum 
Studium 
(Anmeldung unter 
wuerzburg.biz@arbeits-
agentur.de )

Berufs- und Stu-
dienberatung 27. Juni 

15.30 
– 16.15 
Uhr  

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen sowie die Einwahl-
links (Skype for business) unter: http://www.arbeitsagentur.de/
veranstaltungen oder www.angeklickt-durchgeblickt.de.



zum Unterstellen von mehreren historischen 
Fahrzeugen in Aub und Umgebung 

Tel. 09335/476

Suche Scheune oder größere Garage Haushaltshilfe gesucht!
2 Std. wöchentlich, in Sonderhofen

Telefon-Nr.: 0170/4979383







Gesucht: 
Kaufmann/-frau für Büromanagement 
– Schwerpunkt Sekretariat - in Teilzeit

Wir sind ein kleines, modernes Energiebera-
tungsunternehmen, die Persönliche und kom-
petente Betreuung unserer Kunden ist unser 
Kerngeschäft .
Ihre Aufgaben: 
• Telefondienst
• Bearbeitung des elektronischen sowie postalischen Postein- 

und -ausgang
• Angebots- und Rechnungserstellung
• Kundenstammpfl ege 
• Arbeitszeiterfassung

Ihr Profi l: 
• Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise 
• Teamfähigkeit, Kommunikati onsstärke 
• Gute MS-Offi  ce-Kenntnisse (speziell Excel)

Unser Angebot: 
• Familienfreundliche Arbeitszeiten
• Eigenverantwortliches Arbeiten
• Gutes Gehalt
• Unser nett es, kompetentes Team

Ca. 8- 10 Stunden pro Woche; befristet auf ca. 1 Jahr (Schwan-
gerschaft svertretung); Start: sofort
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei: 
Energieberatung Neckermann
Oberhofer Str. 1 / Erlenbruch 11
97255 Sonderhofen
Telefon: 09337-98 99 72-0
E-Mail:  abc@eb-n.de
PS: Wir suchen auch Energieberater, Schauen Sie doch unter 
www.eb-n.de mal rein.

Gesucht: Kaufmann/-frau für Büromanagement – Schwerpunkt 
Sekretariat - in Teilzeit

Wir sind ein kleines, modernes Energieberatungsunternehmen, die 
Persönliche und kompetente Betreuung unserer Kunden ist unser Kerngeschäft.

Ihre Aufgaben: 
• Telefondienst
• Bearbeitung des elektronischen sowie postalischen Postein- und -ausgang
• Angebots- und Rechnungserstellung
• Kundenstammpflege 
• Arbeitszeiterfassung

Ihr Profil: 
• Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise 
• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke 
• Gute MS-Office-Kenntnisse (speziell Excel)

Unser Angebot: 
• Familienfreundliche Arbeitszeiten
• Eigenverantwortliches Arbeiten
• Gutes Gehalt
• Unser nettes, kompetentes Team

Ca. 8- 10 Stunden pro Woche; befristet auf ca. 1 Jahr 
(Schwangerschaftsvertretung); Start: Sofort; 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei: 
Energieberatung Neckermann
Oberhofer Str. 1 / Erlenbruch 11
97255 Sonderhofen
Telefon: 09337-98 99 72-0
E-Mail:  abc@eb-n.de

PS: Wir suchen auch Energieberater, Schauen Sie doch unter www.eb-n.de mal rein.
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